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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Malente plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 101 die Errichtung 

eines Gesundheitscampus auf dem Gelände des ehemaligen Kieler Stadtklosters an der Plö-

ner Straße. Der Geltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 6,6 ha mit altem Gebäudebe-

stand. 

Zur Beurteilung der Fauna im Gebiet und artenschutzrechtlicher Betroffenheiten wurde die 

BBS-Umwelt GmbH mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt. Kartierungen für die 

Arten(Gruppen) Brutvögel, Haselmaus und Zauneidechse sowie Bestandserhebungen von 

Fledermäusen als Grundlage einer qualifizierten Potenzialanalyse erfolgten in 2023. Die Ar-

tenschutzprüfung und Kartierergebnisse werden hiermit vorgelegt. 

2 Darstellung des Untersuchungsrahmens und der Methodik 

2.1 Lage 

Der Geltungsbereich befindet sich im Süden der Ortslage Malente zwischen Dieksee, Bebau-

ung und dem Waldgebiet Buchenwälder Dodau östlich angrenzend.  

 

Abb. 1: Lage (Quelle: geobasis.de/LVermGeo SH)  

2.2 Methode 

Ermittlung des Bestands: 

Zur Ermittlung des Bestands werden für die ausgewählten Artengruppen Kartierungen vorge-

nommen.  

Brutvögel:  

Zwischen dem 26. März und dem 13. Juni wurden gemäß der Methode nach Südbeck et al. 
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acht Begehungen in dem Untersuchungsgebiet durchgeführt. Sie gliedern sich auf in drei 

Nachtbegehungen und fünf Tagbegehungen. Aus den Ergebnissen der Kartierungen inklusive 

Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beein-

trächtigungen wird die aktuelle avifaunistische Besiedlung hergeleitet und dargestellt.  

 

Fledermäuse:  

Zur Bestimmung der Fledermausaktivitäten wurde das Gebiet in den Nächten vom 10.05., 

04.06., 12.07., 18.08. und 06.09.2023 mit Hilfe des mobilen Fledermausdetektors Batlog-

ger M2 (FA elekon) und der Wärmebildkamera Helion XP2 pro (FA Pulsar) nach Jagdha-

bitaten, Flugstraßen und Quartieren (Schwärmphasenbegehungen im Mai, Juni in den 

Morgenstunden und im August/September ab Mitternacht) abgesucht. Die Untersuchun-

gen orientieren sich an den Vorgaben der Arbeitshilfe Fledermäuse des LBV-SH (2020). 

Da es durch das Vorhaben nicht zur Zerschneidung von Leitstrukturen durch Straßenbau-

maßnahmen kommt, so dass kein erhöhtes Tötungsrisiko über das zu akzeptierende Le-

bensrisiko hinaus zu erwarten ist, werden die Flugtrassen im Rahmen der Geländebege-

hungen miterfasst und nicht nach den Vorgaben für den Straßenbau mittels Horchboxen 

untersucht. Die Analyse der Audiodateien erfolgte mit der Software BatExplorer 2.1.6.0 

(FA elekon). 

Ergebnisbericht Dipl. Biol. F. Gloza-Rausch 17.10.2023 

 

Weitere Arten (Gruppen): 

Zur Ermittlung des weiteren Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse für ausge-

wählte Arten(-gruppen) vorgenommen. Dies ist ein Verfahren zur Einschätzung der möglichen 

aktuellen faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Berücksichtigung der lokalen Be-

sonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beeinträchtigungen. Es wurden insbeson-

dere die in diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie betrachtet, aber auch weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen). Die 

hier potenziell vorkommenden Tierarten werden aus der Literatur und eigenen Kartierungen in 

vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer Vernetzung und 

des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna gezogen. Die 

Grundlage für die Bewertung bilden die Geländebegehungen während der Kartierarbeiten in 

2023 (s. Tab. 1 bis Tab. 4).  

 

Darstellung der Planung und der Auswirkungen: 

Als Grundlage für die Darstellung der Planung dient der Entwurf zum B-Plan mit Umweltbericht 

und Unterlagen zu Lärm, Entwässerung etc. 

Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen werden die durch das Vorhaben entstehenden 

Wirkfaktoren (Bspw. Lärmemissionen) aufgeführt. Diese Wirkfaktoren werden mit ihren mögli-

chen Auswirkungen auf die betroffenen Lebensräume und ihre Tierwelt dargestellt und in der 

Artenschutzrechtlichen Prüfung bewertet (s.u.). 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung: 

Da artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen und Beeinträchtigungen möglich sind, ist 

die Artenschutzregelung (rechtliche Grundlagen s. nachfolgendes Kapitel) abzuarbeiten. Es 

wird dann geprüft, ob sich hier ein Handlungsbedarf ergibt (Vermeidungsmaßnahmen, CEF-

Maßnahmen, Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Anträge auf Ausnahmegenehmi-

gungen, Erfordernis von Kompensationsmaßnahmen). 
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2.3 Rechtliche Vorgaben 

Gemäß den Vorgaben des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist eine Bearbeitung zum Arten-

schutz für die Fauna im Bereich von B-Plänen erforderlich.  

Für die artenschutzrechtliche Betrachtung ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) maß-

geblich.  

Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes: 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten er-

heblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-

ren. 

 

Abweichende Vorgaben bei nach § 44 (5) BNatSchG privilegierten Vorhaben: 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in An-

hang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogel-

arten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Num-

mer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung 

bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 

werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen 

vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funk-

tion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, 

beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
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Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt wer-

den. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere be-

sonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs 

oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Für ungefährdete Arten ohne besondere Ansprüche können nach LBV-SH / AfPE (2016) 

auch artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nicht vorgezogen vorgesehen werden 

und damit ein Verbotstatbestand umgangen werden. 

Im Fall eines Verstoßes ist eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG möglich u. a. aus zwin-

genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer 

oder wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alter-

nativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 

verschlechtert, soweit nicht Art. 16 (1) der FFH-RL weitergehende Anforderungen enthält.  

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchführung von Vorhaben im Betrachtungsraum 

erst nach der Aufstellung des B-Plans bzw. zu einem Stand, in dem die Privilegierung des § 44 

(5) BNatSchG gilt, stattfindet, so dass die Vorgaben für privilegierte Vorhaben anzuwenden 

sind.  

 

3 Planung und Wirkfaktoren 

Für den Bebauungsplan ist eine vielfältige, generationenübergreifende Nutzung vorgesehen. 

Kern der Planung ist die Anlage eines Gesundheitscampus mit Wohnungen, Betreutem Woh-

nen, Pflegeschule und KITA. 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über eine vorhandene Straße an die Hinrich-Wrage-

Straße sowie über eine neue Zufahrt zur Plöner Straße. Als innere Erschließung ist eine Rin-

gerschließung vorgesehen, die als befestigter Weg teilweise bereits vorhanden ist und ent-

sprechend an die vorgesehene Planung angepasst wird. Stellplätze werden sowohl auf den 

privaten Grundstücken als auch im öffentlichen Straßenraum erforderlich und orientieren sich 

an der Stellplatzsatzung der Gemeinde Malente, nach der Berechnung werden im Gebiet ca. 

600 Parkplätze geschaffen. 

Die bestehenden Gebäude werden überwiegend in die Planungen integriert, saniert und durch 

Neubauten ergänzt. Die Gebäude werden als 2-4-geschossige Gebäude, überwiegend mit 

Satteldach oder Staffelgeschoss vorgesehen. Die absolute Gebäudehöhe wird über eine fest 

definierte Firsthöhe definiert. Die Grundflächenzahl (GRZ) liegt überall bei 0,4. 

Weitere Angaben finden sich im B-Plan und Umweltbericht. 
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Abb. 2: B-Plan-Entwurf (Architekt Schlepps, März 2025) 

 

 

 

Abb. 3: Gestaltungsplan (Architekt Schlepps, März 2025) 
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3.1 Wirkfaktoren 

Das Projekt verursacht unterschiedliche Emissionen und Störungen, die im Nachfolgenden als 

Wirkfaktoren bezeichnet werden. Sie können Veränderungen der Umwelt im vom Vorhaben 

betroffenen Raum auslösen. Diese Wirkfaktoren, die entsprechend ihrer Ursachen auch den 

verschiedenen Phasen des Vorhabens zugeordnet werden können, sind z.T. dauerhaft, z.T. 

regelmäßig und auch unregelmäßig wiederkehrend und z.T. zeitlich begrenzt. Nachfolgend 

werden die wesentlichen vorhabenbedingten Wirkfaktoren näher betrachtet. Anschließend 

wird die aktuell bestehende Emissionsvorbelastung beschrieben, um gegebenenfalls Verän-

derungen qualitativ und quantitativ besser abgrenzen zu können.  

Bau- und anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Direkte Flächeninanspruchnahme 

Im Rahmen der Bauarbeiten finden Eingriffe in Gehölz- und Vegetationsstrukturen sowie Bo-

denbewegungen und weitere Bautätigkeiten statt. Dabei kommt es stellenweise zu einer 

(Teil)Versiegelung von Flächen. Es werden Neubauten errichtet, Teilweise werden beste-

hende Gebäude saniert und erweitert.  

Zudem können Fensterfronten zu Vogelschlag führen. 

Veränderung der Habitatstruktur / Nutzung 

Eine dauerhafte Veränderung der Habitatstruktur ist durch den Verlust von Teilen des Baum-

bestandes und anderer Vegetationselemente zu verzeichnen. Durch das Fällen und Beseiti-

gen von Gehölzen gehen gewachsene Verstecke für die örtliche Fauna (Brutvögel, Fleder-

mäuse.) verloren. Die neuen Gebäude können mit der Nutzung zu Beeinträchtigungen in der 

Fläche und im Umfeld führen (z.B. Lichtwirkung). 

Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

Das Beseitigen von Gehölzen, die Veränderung der Bodenstrukturen und die (Teil)Versiege-

lung von Flächen führen zu Veränderungen der Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtverhält-

nisse im Planungsbereich und in der unmittelbaren Umgebung.  

Nichtstoffliche Einwirkungen 

Während der Bauzeit sind Beeinträchtigungen durch Lärm (v.a. durch Baumaschinen) und 

optische Emissionen (Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen und Menschen) zu erwarten. 

Auch kann es durch die Bautätigkeit zu Erschütterungen oder Vibrationen kommen. 

Stoffliche Einwirkungen 

Während der Bauphase sind je nach Witterung Staub und Schlammbewegungen entlang des 

Gefälles möglich. 

Betriebsbedingte Emissionen: 

Die betriebsbedingten Emissionen werden sich vor dem Hintergrund des aktuellen Zustands 

als stillgelegter Gebäudekomplex mit kaum genutzter Grundstücksfläche rundherum grundle-

gend verändern. Nach Planung wird es verschiedene Formen der Nutzung mit entsprechen-

den betriebsbedingten Emissionen geben. Neben der geplanten Wohnnutzung (Eigentums-

wohnungen, Servicewohnen), werden noch eine Pflegeschule, eine Kita, Versorgungseinrich-

tungen für Energie und Nahversorgung (Markthalle), Oberflächenwasserretention und Grün-

anlagen angeschlossen. Verkehrswege und Parkplätze werden genutzt und möglicherweise 

beleuchtet. Entsprechende Störungen durch Personen, Licht, Lärm und Verkehr sind zu er-

warten. 

Hauskatzen 

Weiterhin ist auch die potenzielle Zunahme an Hauskatzen in dem Gebiet durch die geplante 

Wohnbebauung zu betrachten. Ca. 370 Wohnungen (inkl. Mietwohnungen, Betreutes Wohnen 
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und Servicewohnen) sollen entstehen. In etwa jedem vierten Haushalt in Deutschland gibt es 

eine Hauskatze und in 43% dieser Katzenhaushalten gibt es sogar zwei oder mehr Katzen. 

Die Gesamtzahl liegt bei über 15 Million. Die Zahlen beinhalten aber noch keine Zuordnung in 

welcher Art von Haushalten Katzen am häufigsten gehalten werden. Insofern lässt sich durch 

einfaches Hochrechnen dieser Zahlen auf die hier geplanten Wohnungen keine aussagekräf-

tige Zahl an Katzen ermitteln, zumal nicht jeder Haushalt seine Katzen auch nach draußen 

lässt. Aber eine erhebliche Zunahme an Hauskatzen in dem Gebiet und ein Umherstreifen in 

der näheren Umgebung ist anzunehmen. Hauskatzen sind Jäger und stellen einen weiteren 

Wirkfaktor dar, der zur Beeinträchtigung der vorkommenden Brutvögel führen kann (s. Abb. 

3). 

Größe und Nutzungsintensität der Aktivitätsräume von Hauskatzen sind schwer einzuschät-

zen. Hier gibt es keine festen Bezugszahlen. Kater haben größere Reviere als weibliche Kat-

zen. Kastrierte Tiere nutzen i.d.R. kleinere Räume als nicht kastrierte. Tiere mit guter Fütte-

rungssituation sind weniger unterwegs auf Futtersuche als weniger gut gehaltene Tiere. Tiere, 

die nachts im Haus gehalten werden, sind entsprechend weniger unterwegs usw. 

Katzen in Siedlungen haben i.d.R. deutlich kleinere Jagdgebiete als verwilderte Tiere. Erstere 

bewegen sich meist nur Ă1-2 Gªrten weiterñ im Umkreis bis ca. 100 m (geschªtzte GrºÇenord-

nung nach Auswertung einer Recherche im Internet, in Abb. 3 orange). Jagdaktivitäten über 

diesen Abstand hinaus dürften eher zu den Ausnahmen gehören (Wirkung daher ca. 150 m).  

 

Emissionsvorbelastungen: 

Emissionsvorbelastungen in dem Vorhabensgebiet gibt es derzeit kaum. Betreten wird das 

Gelände in der Regel nur durch spärlichen Lost-Place-ĂTourismusñ verschiedener Art (Grafitti-

Sprayer etc.) und von einem Herren aus der Nachbarschaft, der dort teilweise die Flächen 

mäht und täglich seine Hunde abkoten lässt mit den davon ausgehenden Lärm- und Bewe-

gungsemissionen. Am Waldrand im Osten läuft ein relativ wenig frequentierter Spazierweg an 

der gesamten Ostseite des Vorhabensgebietes entlang. Die südlichen Teilbereiche des Ge-

bietes grenzen an eine Pferdekoppel. Von dieser Seite gibt es nahezu keine Emissionen, die 

Störungen auslösen können. Ein schmaler Streifen grenzt im Westen ï getrennt durch große 

Bäume ï an die Plöner Straße, wodurch Verkehrsemissionen gepuffert werden. Die nördliche 

Seite des Vorhabensgebietes ist den Wohnnutzungsemissionen der relativ ruhigen Einfamili-

enhaussiedlung ausgesetzt. Allerdings liegt das Gebiet am Ende an einer Sackgasse.  

Insgesamt liegt das Gebiet sehr dunkel und ist auch kaum durch Lärm und Bewegung gestört. 

Darüber hinaus gibt es eine Vorbelastung auch in Bezug auf Hauskatzen und Hunde als 

Prädatoren aus dem Wohngebiet im Norden. 

3.2 Abgrenzung des Wirkraumes 

In der Bauphase wird nahezu das gesamte Vorhabensgebiet durch direkte Flächeninan-

spruchnahme geprägt sein. Die Flächen, die (teil)versiegelt oder auf denen die neuen Ge-

bäude errichtet werden, die Bestandsgebäude, von denen Teile abgerissen, andere komplett 

saniert werden und ihre Umgebung werden durch Baufeldfreimachung, Erdarbeiten, Zuwe-

gung, Infrastrukturanschluss, Installation von Kränen und anderen Baumaschinen, Einrichtung 

und der Lagerung von Baumaterialien beeinträchtigt oder zerstört. 

Während der Bauzeit werden Lärm-, Licht-, Staub und Bewegungsemissionen im Ver-

gleich zum Bestand vorübergehend in einem erheblichen Maße zunehmen und die Gehölz-

strukturen auf dem Gelände und in der Umgebung erreichen und dort indirekte Wirkungen in 

der örtlichen Fauna erzeugen. Der indirekte Wirkraum in der Bauphase geht über den Bereich 
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direkter Wirkungen hinaus.  

  

Erklärungen 

     Straße (gelb), Baufenster (braun) und Grünfläche mit Artangabe Brutvögel 

Indirekte Wirkungen Lärm, Bewegung, Licht, Staub, (meist durch Gebäude 

begrenzt, im Süden weiter reichend, im Osten reduziert durch Wald) bis ca. 

100 m, Zunahme Katzen, Spaziergänger auch darüber hinaus 

Hauptzunahmegebiet Hauskatzenprädation (bis ca. 150 m) 

Abb. 4: Wirkungen überlagert mit Luftbild und Brutvögel (Kürzel = Brutvögel)
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1 Bestand  

1.1 Landschaftselemente   

  

Gebäude mit angrenzenden Ruderalstrukturen 
 

Ruderalflur an der Plöner Straße 

Gebäude, z.T. unterkellert 
 

Innenhof mit Ruderalflur (v.a. Gras) und Baumbe-
stand 

Baumbestand südlich der Gebäude 
 

Pferdeweide (im LSG) 
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Knick / Gehölzbestand an der Plöner Straße 

 
Zufahrt Hinrich-Wrage-Straße mit Baum- und Ge-
hölzbestand 

 
Knick (rechts) am östlichen Rand des 
Geltungsbereichs mit Wanderweg und Wald (FFH-
Gebiet, links) 

 
Abzureißendes Gebäude mit ehemaligem 
Haupteingang 

 
Ruderal gepräger Innenhofbereich 

 
z.T. mit Resten von Zierbeeten 
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Abb. 5: B-Plan-Gebiet 101 in Malente mit Baumbestand im April 2019 (oben) und nach umfang-

reichen Waldrodungen und Baumfällungen im Juni 2023 (unten). In den grün markierten Flächen 

haben die Rodungen stattgefunden.  

 

Der Artenbestand der Fauna ist bezüglich der Lebensraumansprüche vor dem Hintergrund der 

Veränderung des Gehölzbestandes zu sehen. Arten der Gehölze sind hier vor kurzem ver-

schwunden, Arten des Offenlandes haben sich bisher nur bedingt eingestellt. 
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1.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

1.2.1 Daten Artkataster LfU SH 

Die Auswertung der Daten des Landes im Artkataster zeigen die folgenden bekannten Nach-

weise. 

 

 

Rot: Haselmaus, Gelb: Fledermäuse, Grün: Amphibien/Reptilien, Braun: Heuschrecken, Blau: Tagfalter 

Abb. 6: WinArt -Abfrage (LLUR, 2022)  

 

Neben Insektenarten sind im Geltungsbereich die Mückenfledermaus und Waldeidechse be-

kannt. Angrenzend im Westen und südlich kommt die Haselmaus vor, Fledermäuse der Ge-

bäude und Bäume sind im Süden angegeben. Hier ist auch ein Laubfroschnachweis zu finden, 

Blindschleiche und Waldeidechse sind zudem im Westen bekannt. Eine Rotbauchmeldung 

liegt im Westen am Dieksee und ist vermutlich veraltet. Im angrenzenden FFH-Gebiet im Os-

ten ist der Kammmolch Zielart. 

Da der Geltungsbereich eher trocken einzustufen ist, Gewässer fehlen und auch dichterer 

Strauchbewuchs nicht vorkommt, sind hier Haselmaus und die o.g. Amphibien nicht zu erwar-

ten, jedoch Fledermäuse und Insekten. Alle Artengruppen werden nachfolgend behandelt. 
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1.2.2 Fledermäuse 

Bearbeitung durch Dipl. Biol. F. Gloza-Rausch 
 

Artenspektrum 
 

Im Untersuchungsgebiet wurden während der Begehungen neun Fledermausarten beobach-

tet: Langohr, Zwerg-, Mücken-, Rauhautfledermaus, Abendsegler und Kleinabendsegler, Breit-

flügelfledermaus, Fransen- und Wasserfledermaus (Tabelle 1). Bei den Nachweisen des Lang-

ohrs handelt es sich höchstwahrscheinlich um das Braune Langohr (Plecotus auritus), da 

Nachweise des Grauen Langohr (Plecotus austriacus) für Schleswig-Holstein fehlen (Borken-

hagen 2011). Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten sind in der Roten Liste 

der bedrohten Tierarten für Schleswig-Holstein die Zwergfledermaus und die Wasserfleder-

maus als ungefährdet eingestuft. Mückenfledermaus, Braunes Langohr und die Fransenfle-

dermaus werden auf der Vorwarnliste geführt. Rauhaut- und Breitflügelfledermaus sowie der 

Abendsegler gelten als gefährdet und der Kleinabendsegler ist als stark gefährdet eingestuft.  

 

Tab. 1: Durch die Untersuchung festgestellte Fledermausarten (Folgeseite) 

RL SH = Rote Liste der Säugetiere Schleswig-Holsteins (Borkenhagen 2014)  

RL D = Rote Liste der Säugetiere Deutschlands (MEINIG et al. 2020)  

vom Aussterben bedroht (1), stark gefährdet (2), gefährdet (3), Vorwarnliste (V), ungefährdet 

(*), Daten unzureichend (D)  
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Detektorbegehungen  

Während der Detektorbegehungen wurde die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) im 

gesamten Untersuchungszeitraum regelmäßig und meist mit mehreren Individuen, häufig ja-

gend und an Gebäuden schwärmend nachgewiesen. Es wurden regelmäßig und häufig die 

typischen Soziallaute des Ruftyps D (Balzlaute im Flug) nachgewiesen und ebenfalls regelmä-

ßig Soziallaute, wie sie oft in Quartiernähe zu hören sind. 
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Abb. 7: Nachweise der Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) im Untersuchungsgebiet. 

Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) trat regelmäßig an jedem Beobachtungstermin 

auf. Schwerpunktmäßig im südlichen Bereich des UG, vor allem in Gebäudenähe. Gelegent-

lich wurden Jagdaktivitäten registriert. Ab Juli wurden auch Balzrufe des Ruftyps D nachge-

wiesen (Abb. 8). 

 

Abb. 8: Nachweise der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) im Untersuchungsgebiet. 

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) trat regelmäßig an jedem Beobachtungstermin 

auf. Selten wurden jagende Tiere beobachtet, schwerpunktmäßig im südlichen Bereich des 

UG, vor allem in Gebäudenähe. Von allen drei Pipistrellus-Arten am wenigsten vertreten. So-

zialrufsequenzen wurden selten aufgezeichnet. 
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Abb. 9: Nachweise der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) im Untersuchungsgebiet. 

Wasserfledermäuse (Myotis daubentonii) konnten im Rahmen vertiefender Lautanalysen aus 

Rufsequenzen der Gattung Myotis erkannt werden. Bereits an den Untersuchungsterminen 

vom 10.05. und 04.06.2023 wurden am Südrand des Untersuchungsgebietes entlang einer 

von den Rodungen ausgenommenen Baumreihe, die als Leitstruktur zwischen dem Bergen-

gehölz im Osten und dem Dieksee im Westen fungiert, regelmäßig migrierende Fledermäuse 

der Gattung Myotis beobachtet (Abb. 10). Im Rahmen der Untersuchung am 12.07.2023 wurde 

das Auftreten der Tiere dort über die gesamte Nacht beobachtet. Dabei wurden mit Hilfe der 

Wärmebildkamera insbesondere die Flugaktivitäten in den Abend- und Morgenstunden beo-

bachtet. Die Tiere flogen abends aus Richtung Bergengehölz kommend in Richtung Dieksee 

und morgens in entgegengesetzter Richtung. 

 

Abb. 10: Nachweise und Flugweg (rot) der Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) im Untersu-

chungsgebiet.  

Am südlichen Rand des Gebietes nutzen die Tiere eine Baumreihe als Leitlinie zur Migration 

aus dem Bergengehölz in Richtung Dieksee.  

Das Braune Langohr (Plecotus auritus) wurde im Juli und im September vereinzelt und weit 

verteilt im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Im Juli wurden auch Tiere in Gebäudenähe 
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registriert. 

 

Abb. 11: Nachweise des Braunen Langohrs (Plecotus auritus) im Untersuchungsgebiet.  

 

Jagdlebensräume  

Nennenswerte Jagdaktivitäten wurden im Untersuchungsgebiet von der Mückenfledermaus 

registriert (48x). Hier kann von einem bedeutenden Jagdhabitat für diese Art ausgegangen 

werden. Vereinzelt jagten auch andere Arten (Breitflügelfledermaus 1x, Abendsegler 1x, 

Zwergfledermaus 1x und Rauhautfledermaus 3x). Die Jagdaktivitäten wurden immer in Ge-

bäudenähe registriert. 

 

Abb. 12: Jagdaktivitäten im Untersuchungsgebiet: Mückenfledermaus (rosa), Rauhautfleder-

maus (hellrot), Zwergfledermaus (rot), Abendsegler (blau) und Breitflügelfledermaus (lila).  

 

Balzreviere  

Besonders viele Balzrufe vom Ruftyp D wurden im Untersuchungsgebiet von der Mückenfle-

dermaus registriert (144x). Zusammen mit den nachgewiesenen Einflügen in die Gebäude, 

dem regelmäßigen und häufigem bis sehr häufigem Auftreten kann von einem bedeutenden 

Fortpflanzungshabitat für diese Art ausgegangen werden. Wenige Soziallaute des Ruftyps D 
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konnten von Zwergfledermaus (9x) und der Rauhautfledermaus (3x) erfasst werden. So wie 

die Jagdaktivitäten wurden die Soziallaute immer in Gebäudenähe registriert (Abb. 14). 

 

Abb. 13: Erfasste Soziallaute im Untersuchungsgebiet: Mückenfledermaus (rosa), Rauhautfle-

der-maus (hellrot), Zwergfledermaus (rot).  

 

Quartiernachweise  

Im Rahmen der morgendlichen und nächtlichen Suche nach schwärmenden Fledermäusen an 

den Gebäuden wurden an verschiedenen Gebäuden Schwarmaktivitäten und Einflüge von In-

dividuen beobachtet. Konkrete Abflüge und Einflüge in die Gebäude wurden ausschließlich an 

den Westseiten der westlich gelegenen Gebäude nachgewiesen. Am 04.06.2023 wurden am 

nordwestlich gelegenen Gebäude 5 abfliegende Mückenfledermäuse gezählt. In der Nacht 

vom 04. auf den 05.06.2024 wurden an Gebäude 1 keine Einflüge oder Schwarmaktivitäten 

mehr beobachtet. Stattdessen suchten wenige Tiere die Gebäude 2 und 3 auf, schwärmten 

ausdauernd. Einflüge von 4 Tieren wurden in den Morgenstunden beobachtet. Die Tiere flogen 

sowohl an der Regenrinne des Hauptgebäudes sowie am Giebel des Nachbargebäudes ein. 

Einzelne Tiere traten hier auch im Juli auf und schwärmten. Schwarmaktivitäten mit sehr vielen 

Individuen gleichzeitig, wie sie bei großen Mückenfledermauswochenstuben in den Morgen-

stunden oder ab Juli in der zweiten Nachthälfte typischerweise zu beobachten sind oder bei 

der Erkundung von Winterquartierplätzen auftreten, wurden zu keinem Zeitpunkt der Untersu-

chungen an keinem Gebäude festgestellt. Neben den gesichert beobachteten Einflügen in die 

Gebäude der Westseite wurden Erkundungsanflüge von Einzelindividuen der Mückenfleder-

maus sowie der Rauhautfledermaus im September beobachtet. 
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Abb. 14: Quartiernachweise von Fledermausarten im Untersuchungsgebiet. Mückenfledermaus 

(Ppyg, rot) mehrere Individuen schwärmend und ins Gebäude einfliegend, Mückenfledermaus 

(Ppyg, orange) Individuum ans Gebäude anfliegend, Rauhautfledermaus (Pnat, orange) Indivi-

duum ans Gebäude anfliegend. Ansitz vom Waldkauz (Strix aluco) auf einer Balkonbrüstung (ro-

ter Punkt). 

 

Abb. 15:: Mückenfledermaus am 05.06.2023 um 01:31 Uhr ins Gebäude einfliegend (schwarzer 

Pfeil).  



BBS-Umwelt GmbH, Kiel Biologen und Umweltplaner 

 

 

BBS-Umwelt  GmbH                                                                                                                                       Seite 25 

 

 

FFH-Gebiet im Osten: charakteristische Arten gemäß Standarddatenbogen:  

Mittelspecht, Haselmaus, Kammmolch, Moorfrosch, Wasserfledermaus, Großer Abendsegler, 

Mückenfledermaus, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Braunes Langohr, Große Bartfle-

dermaus. 

 

Nebenbeobachtungen  

Im Rahmen der Fledermausuntersuchungen gelangen zwei bemerkenswerte ornithologische 

Nebenbeobachtungen im Untersuchungsgebiet. Zum einen konnten am 04.06.2023 Rufe der 

Wachtel (Coturnix coturnix) aus der Wiese östlich des Gebäudekomplexes gehört werden 

und am 12.07.2023 konnte mit Hilfe der Wärmebildkamera während der Quartiersuche an 

den Gebäuden ein Waldkauz (Strix aluco) auf einer Balkonbrüstung ansitzend beobachtet 

werden.  

 

Diskussion der Ergebnisse  

Im B-Plangebiet 101 von Malente konnten im Rahmen der Untersuchung neun von fünfzehn 

in Schleswig-Holstein heimischen Fledermausarten nachgewiesen werden. Mit deutlichem 

Abstand zum Auftreten der anderen Arten war die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygma-

eus) im Gebiet sehr häufig anzutreffen. Es wurden mehrere Quartierstandorte der Art an den 

leerstehenden Gebäuden nachgewiesen. Dabei handelte es sich jedoch nicht um Wochen-

stuben, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit um Männchenquartiere der Mückenfleder-

maus, die hier in kleinen Gruppen oder einzeln Quartier bezogen hatten. Darauf deuten auch 

die hohen Intensitäten von Sozialrufen hin, die von dieser Art in der Nähe ihrer Quartiere auf-

gezeichnet werden konnten. Die Tiere scheinen resident im Gebiet vorzukommen und dort 

auch zu jagen, denn neben den allgemeinen feststellbaren Ortungsrufen wurden von der Mü-

ckenfledermaus auch vergleichsweise hohe Jagdaktivitäten registriert. Offenbar hat das Ge-

biet eine hohe Bedeutung für die lokale Population der Mückenfledermaus im Hinblick auf 

Balz und Paarung. Es handelt sich also um eine bedeutende Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte. Neben den Mückenfledermäusen haben auch Zwerg- und Rauhautfledermäuse den 

Standort erkundet. Beobachtet wurde ein Anflug der Rauhautfledermaus an ein Gebäude. 

Offenbar ist die Anordnung der Gebäudeteile mit ihren Innenhöfen und den durchaus vor-

handenen Quartiermöglichkeiten an den Gebäuden von hohem Wert als Paarungsquartier. 

Ausgeprägte Schwarmaktivitäten zur spätsommerlichen Erkundungsphase der Pipistrellus-

Winterquartiere konnten während der beiden Begehungstermine nicht gesehen werden. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass dadurch das Vorkommen von Winterquartieren sicher ausge-

schlossen werden kann.  

Neben den Quartieren wurde im Gebiet auch ein Migrationskorridor der Wasserfledermaus 

nachgewiesen. Dieser verbindet die Quartierstandorte der Wasserfledermaus im Bergenge-

hölz mit den Jagdhabitaten über dem Dieksee. Dieser Korridor ist durch die bereits erfolgten 

Baumfällungen durch Ausdünnung der Leitstruktur bereits in Mitleidenschaft gezogen worden 

und sollte unbedingt erhalten und durch Gehölzpflanzungen wieder aufgewertet werden 
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1.2.3 Weitere Säugetiere nach Anhang IV FFH-RL 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kommen die Haselmaus (Nachweis 

auch westlich des Vorhabens) und der Fischotter potenziell im weiteren Betrachtungsraum 

vor. Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten können Vorkommen aufgrund ihres Verbrei-

tungsgebietes (Birkenmaus, Biber etc.) ausgeschlossen werden.  

Für den Fischotter ist das Gelände als Lebensraum aufgrund fehlender Gewässer ungeeignet. 

Durch die Artkataster-Daten des Landes S-H (Abfrage: November 2022) sind keine Nachweise 

der Haselmaus im Geltungsbereich belegt. Nachweise liegen im Wald im Westen. Im indirek-

ten Wirkraum liegt östlich angrenzend Wald. Für die Haselmaus findet sich im Geltungsbereich 

aufgrund fehlender geeigneter Sträucher oder Baumbestände kein geeignetes Habitat. Ihr Vor-

kommen wird aber im östlich liegenden Wald und FFH-Gebiet nicht ausgeschlossen. 

1.2.4 Amphibien nach Anhang IV FFH-RL 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) kommen Kammmolch, Knoblauch-

kröte, Rotbauchunke, Laubfrosch und randlich Kreuzkröte im Betrachtungsraum vor.  

Artkatasterdaten zeigen keine Nachweise der ersten beiden genannten Anhang IV-Arten im 

Wirkraum und im näheren Umfeld. Da der Kammmolch jedoch Erhaltungsziel im östlich an-

grenzenden Wald und FFH-Gebiet ist, wird die Art zumindest im Wald als Landlebensraum 

nicht ausgeschlossen. Der trockenere Geltungsbereich wird nicht als Lebensraum angenom-

men. 

Die Knoblauchkröte nutzt Offenlandschaft mit krautreichen Laichgewässern. Sie wird hier im 

eher städtischen Umfeld nicht angenommen. 

Ein Vorkommen des Laubfrosches (gemeldete 2014) in ca. 450m Entfernung zum Wirkraum 

liegt bei Rachut im Süden. Der Laubfrosch ist in flachen Gewässern und Überschwemmungs-

flªchen anzutreffen. AuÇerhalb der Laichzeit wandert er zum Teil ins ĂBinnenlandñ und besetzt 

dort Auwälder, Gehölze, Aufforstungen, Gärten, Parks und Heckensäume ï gerne z. B. Brom-

beersträucher. Wichtig sind auch strukturreiche Hochstaudenfluren. Es gibt ca. 1 Km südlich 

und auch jenseits des östlich anschließenden Waldes geeignete Laichgewässer und da die 

Art bis zu 10km bei seinen Wanderungen zurücklegen kann, wird entsprechend auch ein Vor-

kommen des Laubfrosches im Landlebensraum an Gehölzen nicht ausgeschlossen. 

Kreuzkröten gibt es im Kiesabbaugebiet bei Kreuzfeld in ca. 1km Entfernung, ein geeignetes 

Habitat gibt es für diese Art im näheren Umfeld des Vorhabens nicht und zudem liegt die viel-

befahrene Plöner Straße zwischen dem geeigneten Laichgebiet im Kiesabbaugebiet und dem 

Untersuchungsgebiet. Die Art wird daher nicht angenommen. 

Die meisten Meldungen der Rotbauchunke liegen ca. 60 Jahre zurück, eine Meldung in 1km 

Entfernung Richtung Süden datiert aus dem Jahre 1995. Auf Grund fehlender aktueller Mel-

dungen und der vorwiegend wassergebundenen Lebensweise mit Feuchtwiesen, Feuchtwäl-

dern wird davon ausgegangen, dass diese Art nicht im Umfeld des Vorhabens mit seinen eher 

trockenen, sandigen Böden vorkommt. 

 

1.2.5 Reptilien nach Anhang IV FFH-RL 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarten (MELUND 2020) sind Zauneidechsen im Betrach-

tungsraum möglich. Sie nutzen überwiegend Strukturen wie Bahndämme, Heideflächen, 
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Kiesgruben, Wildgärten aber auch trockene Waldränder, Magerbiotope und Dünen als Le-

bensraum. Wichtig ist ein Wechsel aus offenen, lockerbödigen Abschnitten mit dichter be-

wachsenen Bereichen. Als wechselwarme Tiere benötigen Zauneidechsen Sonnenplätze, bei 

zu großer Hitze aber auch kühlere Standorte. Neben Sonnenplätzen spielen aber auch Ver-

steckmöglichkeiten für die Nacht und Winterquartiere genauso eine wichtige Rolle, wie auch 

Eiablageplätze und ein gutes Nahrungsangebot (Käfer, Käferlaven, Heuschrecken, Spinnen, 

Raupen etc.). Es ist eine große Heterogenität des Gebietes nötig, mit unterschiedlichen Auf-

enthaltshöhen und Substraten (Meistens Holz, Altgras, Moos, teilweise Steine, Mauern). In 

kühleren Gegenden beschränken sich die Vorkommen auf wärmebegünstigte Standorte mit 

Elementen wie Totholz und Altgras.  

Auch wenn es geeignete Lebensraumelemente im Betrachtungsgebiet gibt, wird aufgrund des 

Eigene Funde als Nebenbeobachtungen und Meldungen über das Artenkataster liegen nicht 

vor. Da bis vor kurzem die Fläche zudem deutlich gehölzgeprägt war, wird ein Vorkommen der 

Zauneidechse ausgeschlossen. 

1.2.6 Sonstige Arten nach Anhang IV FFH-RL 

Die Libellenarten Große Moosjungfer, grüne Mosaikjungfer kommen laut Verbreitungskarte 

(MELUND 2020) im weiteren Betrachtungsraum vor, sind aber auf Gewässernähe angewie-

sen, die es im Planungsgebiet nicht gibt. Die Daten des Landes S-H zeigen keine Nachweise 

innerhalb des Betrachtungsgebietes an. Ein Vorkommen dieser Arten wird ausgeschlossen. 

1.2.7 Weichtiere nach Anhang IV FFH-RL 

Die Bauchige Windelschnecke und die Zierliche Tellerschnecke kommen laut Verbreitungs-

karte (MELUND 2020) im weiteren Betrachtungsraum vor, ist aber auf sumpfige Verlandungs-

bereiche von stehenden Gewässern mit Großseggen angewiesen und wird auf Grund des 

Fehlens geeigneter Habitate im Betrachtungsgebiet ausgeschlossen. 

 

1.2.8 Übersicht Arten nach Anhang IV FFH-RL 

Tab. 2: Nachgewiesene Fledermausarten im Betrachtungsraum  

Deutscher Name  
Wissenschaftlicher 
Name BG SG FFH 

RL 
SH 

RL 
D 

(Potenzielles)  
Vorkommen der Art im  

jeweiligen Betrachtungs-
raum  

Flächeninan-
spruchnahme 

Indirekter 
Wirkraum  

Fledermäuse          

Großer Abendsegler Nyctalus noctula + + IV 3 V  JH 
F, JH, SQ, 

WQ 

Braunes Langohr Plecotus auritus + + IV V 3  JH 
SQ, WQ, F, 

JH 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus + + IV 3 3 JH JH, F, SQ,  

Fransenfledermaus Myotis natteri + + IV V * SQ, JH SQ, JH 

Kleinabendsegler Nycatlus leisleri + + IV 2 D JH SQ, F, JH 
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Deutscher Name  
Wissenschaftlicher 
Name BG SG FFH 

RL 
SH 

RL 
D 

(Potenzielles)  
Vorkommen der Art im  

jeweiligen Betrachtungs-
raum  

Flächeninan-
spruchnahme 

Indirekter 
Wirkraum  

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus + + IV V * 
SQ, WQ, JH, 

F 
JH, SQ, WQ, 

F 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii + + IV 3 * 
SQ, WQ, JH, 

F 
JH, SQ, WQ, 

F 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni + + IV * * SQ, F, JH 
SQ, WQ, F, 

JH 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus + + IV * * 
SQ, WQ, JH, 

F 
JH, SQ, WQ, 

F 

BG = besonders geschützt, SG = streng geschützt nach BNatSchG 

RL SH / D = Rote Liste Schleswig-Holstein / Deutschland: 

0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  
R = extrem selten, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend, * = ungefähr-
det 

FFH = Art ist in genanntem Anhang der FFH-Richtlinie genannt 

Nachweise bzw. faunistisches Potenzial:  

Fledermäuse: SQ = (Wochenstube)/Balzquartier/Tagesversteck, WQ = Winterquartier, JH = Jagdhabitat,  

F = relevante Flugkorridore, Potenzial und Nachweis Wasserfledermaus 

 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BG SG FFH 
RL 
SH 

RL 
D 

(Potenzielles)  
Vorkommen der Art 

Flächeninan-
spruchnahme 

Indirekter 
Wirkraum 

Säugetiere 

Laubfrosch Hyla arborea + + IV 3 3 . X 

Kammmolch Triturus cristatus + + II, IV 3 3 . X 

Haselmaus Muscardinus avellanarius + + IV 2 V . X 

 Weitere Arten des Anhangs IV FFH-RL 

. . . . . . . . . 

BG = besonders geschützt, SG = streng geschützt nach BNatSchG 

RL SH / D = Rote Liste in der aktuellen Fassung Schleswig-Holstein / Deutschland: 

0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = 
extrem selten, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend, * = ungefähr-
det 

FFH = Art ist in genanntem Anhang der FFH-Richtlinie genannt 

Faunistisches Potenzial:  

X = Vorkommen anzunehmen bzw. nachgewiesen 

 

1.3 Weitere Arten 

Gefunden wurde der Überrest einer Ringelnatter, für die hier ein Vorkommen besteht (Siehe 

Abbildung 4). Vorkommen von Waldeidechse (Waldrand im Osten) und Blindschleiche sind 

laut Artenkatasterabfrage im Geltungsbereich ebenfalls möglich. Diese Arten sind besonders 

geschützt, eine Gefährdung besteht gemäß Roter Liste nicht. Dies gilt auch für die potenziell 

vorkommenden Arten Grasfrosch, Moorfrosch, Teichfrosch, Erdkröte. Weiterhin sind 
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Weinbergschnecken und Laufkäfer auf den sandigen Böden anzunehmen. 

 

Abb. 16: Überreste einer vermutlich bei Rodungsarbeiten überfahrenen Ringelnatter im nord-

westlichen Teil 

Aufgrund der eher mageren Bodenverhältnisse ist zudem mit Heuschrecken und Schmetter-

lingen zu rechnen, für die die Staudenfluren geeigneten Lebensraum darstellen. 

Tagfalter 

Ein Teil des Geltungsbereichs weist trockenere Brache aber keinen Trockenrasen mit offen 

sandigen Flächen auf. Die Fläche bietet Potenzial für verbreitete weniger anspruchslose Arten 

wie Kleines Wiesenvögelchen und Braun- und Schwarzkolbigen Dickkopffalter, aber auch für 

anspruchsvollere Arten der trockener Ruderalfluren wie Schachbrett und Brauner Feuerfalter. 

Der Blütenreichtum ist aufgrund der Gräser mäßig ausgeprägt. In randlichen Bereichen kön-

nen Arten vorkommen, die Gehölze oder Gehölzränder besiedeln, wie Landkärtchen oder 

Schornsteinfeger. 

Unter den anzunehmenden Arten sind besonders geschützte Arten. Arten des Anhangs IV 

sind nicht zu erwarten. Da in der Artenschutzprüfung nicht behandelt, werden die Artenlisten 

hier angegeben (anders als bei den relevanten Arten zum Artenschutz). 

 

Tab. 3: Liste der potenziell vorkommenden Tagfalter  

Gattung  Deutscher Name  BG SG RL SH RL D 
Potenzial Gel-

tungsbereich  

Aglais urticae Kleiner Fuchs   * * X 

Aphantopus hyper-

antus 
Schornsteinfeger   * * X 

Araschnia levana Landkärtchen   * * (X) 

Aricia agestis Brauner Bläuling   * * X 

Celastrina argiolus Faulbaum-Bläuling   * * (X) 

Coenonympha 

pamphilus 

Kleines Wiesenvögel-

chen, Kleiner Heufalter 
+  * * X 

Gonepteryx rhamni Zitronenfalter   * * (X) 

Issoria lathonia Kleiner Perlmutterfalter   * * X 

Lycaena phlaeas Kleiner Feuerfalter +  * * X 
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Gattung  Deutscher Name  BG SG RL SH RL D 
Potenzial Gel-

tungsbereich  

Lycaena tityrus Brauner Feuerfalter +  V * (X) 

Maniola jurtina Großes Ochsenauge   * * X 

Melanargia ga-

lathea 
Schachbrettfalter   * * X 

Nymphalis (Polygo-

nia) c-album 
C-Falter   * * X 

Nymphalis (Inachis) 

io 
Tagpfauenauge   * * X 

Ochlodes sylvanus 
Rostfarbiger Dickkopf-

falter 
  * * X 

Pieris brassicae Großer Kohlweißling   * * X 

Pieris napi 
Grünaderweißling, 

Rapsweißling 
  * * X 

Pieris rapae Kleiner Kohlweißling   * * X 

Polyommatus 

amandus 
Vogelwicken-Bläuling +  3 * (X) 

Polyommatus ica-

rus 

Gemeiner Bläuling, 

Hauhechel-Bläuling 
+  * * X 

Thecla betulae 
Nierenfleck-Zipfelfalter, 

Birken-Zipfelfalter 
  * * (X) 

Thymelicus lineola 
Schwarzkolbiger Dick-

kopffalter 
  * * X 

Thymelicus sylvest-

ris 

Braunkolbiger Dick-

kopffalter 
  * * X 

Vanessa atalanta Admiral   nb * X 

Vanessa cardui Distelfalter   nb * X 

BG / SG = besonders / streng geschützt nach BNatSchG 

RL SH / RL D = Gefährdung nach Roter Liste Schleswig-Holstein / Deutschland:  

* = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 0 = ausge-

storben oder verschollen, nb = nicht bewertet 

Potenzial: X = Vorkommen wahrscheinlich, (X) = Vorkommen möglich, aber Lebensraum weniger geeignet 

X = Zufallsnachweis bei der Zauneidechsenkartierung eines B-Planes in Mölln 

 

Heuschrecken 

Auf der brach liegenden Fläche können verbreitete Arten offener Flächen wie Chorthippus 

parallelus oder Metrioptera roeseli vorkommen. Gefährdete Arten mit Bindung an warme, san-

dige, trockene Standorte wie Chorthippus mollis oder Stenobothrus lineatus werden nicht an-

genommen.  

Des Weiteren können Arten vorkommen, die Gehölze besiedeln, wie Meconema thalassinum 

und Pholidoptera griseoaptera. 

Unter den anzunehmenden Arten sind weder besonders noch streng geschützte Arten. Arten 
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des Anhangs IV kommen unter den Heuschrecken in Schleswig-Holstein nicht vor. 

 

Tab. 4: Liste der potenziell vorkommenden Heuschrecken  

Wissenschaft licher Name  Deutscher Name  
RL 

SH 

RL 

D 

Potenzial Gel-

tungsbereich  

Chorthippus albomarginatus Weißrandiger Grashüpfer * * X 

Chorthippus apricarius Feld-Grashüpfer * * X 

Chorthippus biguttulus Nachtigall-Grashüpfer * * X 

Chorthippus brunneus Brauner Grashüpfer * * X 

Chorthippus parallelus Gemeiner Grashüpfer * * X 

Leptophyes punctatissima Punktierte Zartschrecke * * X 

Meconema thalassinum Gemeine Eichenschrecke * * X 

Metrioptera roeselii Roesels Beißschrecke * * X 

Omocestus viridulus Bunter Grashüpfer V * (X) 

Phaneroptera falcata Gemeine Sichelschrecke k.A. * (X) 

Pholidoptera griseoaptera Gewöhnliche Strauchschrecke * * X 

Tettigonia viridissima Grünes Heupferd * * X 

RL SH / RL D = Gefährdung nach Roter Liste Schleswig-Holstein / Deutschland:  

* = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 0 = ausgestorben 

oder verschollen, k.A. = Art ist nicht genannt 

Potenzial: X = Vorkommen wahrscheinlich, (X) = Vorkommen möglich, aber Lebensraum weniger geeignet 

Hier zu erwartende Tagfalter und Heuschrecken sind nicht artenschutzrechtlich relevant. 

 

1.4 Europäische Vogelarten 

Brutvögel 

Das Betrachtungsgebiet bietet einer Vielzahl heimischer Brutvögel Lebens- und Fortpflan-

zungsstätten. Es finden sich typische Arten der Siedlungsbiotope wie Mehlschwalbe, Bach-

stelze, Gartenrotschwanz, Haussperling, Amsel, Zaunkönig, Kohlmeise, Blaumeise welche 

entweder direkt in Nischen, Höhlen und andere Strukturen in und an den Gebäuden selbst 

brüten oder die Gehölzstrukturen und kleinräumige Nischen im Bewuchs rund um die Gebäude 

nutzen. Die Kombination von Brutmöglichkeiten an/in den unbewohnten Gebäuden mit wenig 

gestörten Vegetationsaufwuchs, Jungaufwuchs von Gehölzen und insektenreichen /Wie-

sen/Rasenflächen in der unmittelbaren Umgebung ist für viele der oben genannten Vogelarten 

essenziell. Für die Mehlschwalbe mit weiterem Aktionsradius bietet der nur 300m entfernt lie-

gende Dieksee noch zusätzlich geeignete Jagdreviere. 

Dichtere heckenartige Gehölzstrukturen mit vereinzelten größeren Bäumen im Übergang zur 

Einfamilienhauswohnbebauung im Norden inklusive Zufahrtsbereich von der Hinrich-Wrage-
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Straße beherbergen Arten wie Heckenbraunelle, Grünfink, Klappergrasmücke, Mönchsgras-

mücke, Zaunkönig, Zilpzalp, Ringeltaube etc.. 

In den Gehölzen am Waldrand im Osten und in den höheren Gehölzen im Nordwesten kom-

men Arten der Gehölze wie Buntspecht, Buchfink, Gartenbaumläufer, Singdrossel, Waldkauz, 

Grünspecht (in Kombination mit den offenen Flächen zur Ameisensuche), Kleiber etc. dazu. 

Alle kartierten Brutvogelarten sind gegliedert nach Brutgilden mit Anzahl der Brutreviere in 

Tabelle 4 aufgeführt. Einige Arten (Amsel, Blaumeise, Kohlmeise) sind auch in zwei Brutgilden 

geführt. So kommt bspw. die Kohlmeise sowohl als Gebäudebrüter, als auch als Gehölzhöh-

lenbrüter im Untersuchungsgebiet vor. In diesen Fällen ist die Anzahl der Brutreviere ebenfalls 

spezifisch zugeordnet. 

Als einzige seltene Brutvogelart mit Gefährdung (RL S-H 3) kommt die Wachtel mit einem 

Brutrevier vor. Die Wachteln nutzen die offenen Flächen mit teilweisem Sukzessionscharakter 

auf dem Gelände. 

Rastvögel/Nahrungsgäste 

Beobachtet wurden auch Nahrungsgäste wie Sperber und Stieglitz rund um die Gebäude und 

auf den Flächen südlich des Vorhabensgebietes auf den Pferdeweiden kamen regelmäßig in 

geringer Zahl (max. 15) Grau- und Kanadagänse und Graureiher zur Futtersuche. Von einer 

landesweiten Bedeutung ist auszugehen, wenn in einem Gebiet regelmäßig 2 % des landes-

weiten Rastbestandes einer jeweiligen Art in Schleswig-Holstein rasten (LBV-SH / AfPE 2016). 

Es liegen keine aktuellen Hinweise vor, dass innerhalb des Betrachtungsraums Rastbestände 

vorkommen, die diese Kriterien erfüllen. Eine Bedeutung des Betrachtungsraums für Rastvö-

gel ist somit nicht gegeben. 

 

Tab. 5: Brutvogelarten mit Anzahl der Reviere und Schutzstatus 

Artname 
Wissenschaftlicher 

Name 
B
G 

S
G 

RL 
SH 

(2021) 

Einzelart 
betrach-

tung 

 Brut- 
re-

viere 

Brutvogelgilde G1: Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter 

Blaumeise Parus caeruleus +   *   6 

Buntspecht Dendrocopus major +   *   2 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla +   *   1 

Grünspecht Picus viridis + + *   1 

Kleiber Sitta europaea +   *   1 

Kohlmeise Parus major +   *   5 

Sumpfmeise Parus palustris +   *   1 

Waldkauz Strix aluco + + *   1 

Brutvogelgilde G2: Gehölzfreibrüter 

Amsel Turdus merula +   *   5 

Buchfink Fringilla coelebs +   *   5 

Bluthänfling Linaria cannabina +   *   2 

Dorngrasmücke Sylvia communis +   *   1 

Elster Pica pica +   *   1 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula  +   *   1 
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Artname 
Wissenschaftlicher 

Name 
B
G 

S
G 

RL 
SH 

(2021) 

Einzelart 
betrach-

tung 

 Brut- 
re-

viere 

Grünfink Chloris chloris +   *   3 

Heckenbraunelle Prunella modularis +   *   1 

Kernbeißer 
Coccothraustes coccothraus-
tes 

+   *   1 

Klappergrasmücke Sylvia currula +   *   1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla +   *   2 

Pirol Oriolus oriolus +   *   1 

Rabenkrähe Corvus corone +   *   1 

Ringeltaube Columba palumbus +   *   5 

Singdrossel Turdus philomelos +   *   4 

Sperber Accipiter nisus + + *     

Stieglitz Carduelis carduelis +   *     

Brutvogelgilde G3: Bodenbrüter & bodennah brütende Vögel der Gras- und Staudenflur 

Rotkehlchen Erithacus rubecula +   *   1 

Wachtel Coturnix coturnix     3  X 1 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes +   *  3 

Zilpzalp Phylloscopus collybita +   *   2 

Brutvogelgilde G5: Brutvögel menschlicher Bauten 

Amsel Turdus merula +   *   2 

Bachstelze Motacilla alba +   *   2 

Blaumeise Parus caeruleus +   *   2 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus  +   *   1 

Haussperling Passer domesticus +   *   5 

Kohlmeise Parus major +   *   1 

Mehlschwalbe Delichon urbicum +   * X 12 

BG: Besonders geschützt; SG: Streng geschützt       

Rote Liste  
 

     

0 = Ausgestorben oder verschollen (HH: Vorkommen erloschen)    

1 = vom Aussterben bedroht       

2 = stark gefährdet        

3 = gefährdet        

R = extrem selten        

V = Vorwarnliste        

* = ungefährdet        

n.g. = Art ist in RL nicht genannt        

ǅ = nicht bewertet        

VG = Vermehrungsgast           
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Abb. 17: Karte  Brut vogel reviere  2023 

2 Artenschutzrechtliche Relevanzpr¿fung 

2.1 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Fledermäuse 

Das Untersuchungsgebiet weist neun Arten der Fledermäuse auf, die v.a. in den Gebäuden 

Quartiere nutzen. Das Umfeld wird als Jagdgebiet und Flugweg genutzt, so dass durch Ge-

bäudeabriss oder Sanierung Tötung von Tieren und Verlust von Quartieren und Flugwegen 

gegeben sein werden, das Nahrungsrevier wird verkleinert und durch Licht können Tiere ver-

grämt werden. 

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Tötung von Tieren 

¶ Störungen v.a. durch Licht 
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¶ Zerstörung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

Haselmaus 

Die Haselmaus kann im östlich angrenzenden FFH-Gebiet in Gehölzen im indirekten Wirkraum 

vorkommen. Da die Art nicht störungsempfindlich ist und Eingriffe in den Gehölzbestand aus-

geschlossen sind, ist eine Betroffenheit nicht gegeben. 

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird nicht erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Keine 

 

Laubfrosch und Kammmolch 

Es gibt ca. 1 Km südlich und auch jenseits des östlich anschließenden Waldes geeignete 

Laichgewässer für den Laubfrosch. Bei einer Wanderung in Richtung des Vorhabensgebietes 

bewegt er sich entlang von Waldrändern und Strukturen wie Knicks etc., in denen er letztlich 

auch verbleibt, bevor er wieder zu den Laichgewässern zurückwandert. Er gelangt folglich 

nicht in das Baugebiet hinein, da der Waldrand, der an das Untersuchungsgebiet grenzt, von 

dem Vorhaben nicht betroffen ist. Eine Betroffenheit des Laubfrosches kann ausgeschlossen 

werden.  

Der Kammmolch ist im östlich angrenzenden FFH-Gebiet als Erhaltungsziel gemeldet und 

kommt daher vergleichbar dem Laubfrosch potenziell im indirekten Wirkraum vor. Wanderun-

gen in den eher trocken sandigen Geltungsbereich sind nicht anzunehmen, so dass baube-

dingte Tötung nicht zu erwarten ist. 

Die zukünftige Nutzung schafft eine veränderte Emissionskulisse. Im indirekten Wirkraum sind 

deshalb Störungen durch veränderte Nutzung zu prüfen. Das betrifft in diesem Fall den Wald-

rand im Osten. Bau-, anlage- und betriebsbedingte Störungen mit Auswirkungen auf den Er-

haltungszustand der örtlichen Populationen, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen, 

können nicht ausgeschlossen werden.   

Vegetationsbestände werden am Waldrand nicht entfernt. Es kommt zu keinem Verlust von 

Nahrungs- und Ruhestätten.  

Es wird jedoch eine Oberflächenwasserrückhaltung im Osten angelegt, die für die beiden Am-

phibienarten Laichgewässer werden kann. Hier sind durch den Betrieb dann Tötungen von 

Tieren z.B. bei Unterhaltungsarbeiten möglich. Zur Unterhaltung liegen keine Angaben vor. 

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Störungen  

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Neuanlage von Laichgewässer mit Möglichkeit der Tötung von Tieren bei Gewäs-

serunterhaltung 
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2.2 Europäische Vogelarten 

Für die ungefährdeten europäischen Vogelarten werden in Anlehnung an LBV/AfPE (2016) 

gildenbezogene Betrachtungen durchgeführt. Gefährdete Arten werden einer Einzelbetrach-

tung unterzogen, ebenfalls Arten mit spezifischen Habitatansprüchen oder besonderer Betrof-

fenheit. Eine Einzelartbetrachtung ergibt sich für die Wachtel wie auch für die Mehlschwalbe 

als Koloniebrüter an den betroffenen Gebäuden.  

G1 und G2: Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Blaumeise, Buntspecht, Gartenbaumläufer, Grünspecht, Kleiber, Kohlmeise, Sumpfmeise, Wald-

kauz und Amsel, Buchfink, Bluthänfling, Dorngrasmücke, Elster, Gimpel, Grünspecht, Hecken-

braunelle, Kernbeißer, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Pirol, Rabenkrähe, Ringeltaube, 

Singdrossel 

Tötungen von Individuen dieser Arten sind möglich, wenn Bäume/Gehölze während der Brut-

periode gefällt werden. Durch baubedingte Störungen können vereinzelte Tiere auch indirekt 

getötet werden, wenn Bauarbeiten während der Brutperiode einsetzen, so dass diese Störun-

gen zu einer Aufgabe der Gelege führen. Außerdem sind Tötungen durch Vogelschlag an den 

geplanten schwebenden Anschlüssen an die Kreisverwaltung möglich. 

Ausgewerteten Studien (s. Literatur) zeigen, dass Hauskatzen in einer Umgebung von meist 

8 ha (tagsüber weniger), u.U. auch größer, jagen. Sie erbeuten v.a. Mäuse, ca. 25 % sind 

Vögel mit überdurchschnittlich oft Haussperlingen, zudem Stare, Heckenbraunellen und Sing-

drosseln. Die Beute betrifft damit vorrangig Arten der Siedlungen und Gehölze.  

Tötungen durch eine Zunahme von Hauskatzen in der zukünftigen Wohnnutzung sind möglich. 

Durch die Beseitigung von Vegetationsbeständen (Bäume, Hecken, Gehölze und Wiesen/Ra-

senflächen) kommt es zu einem Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten.  

Die zukünftige Nutzung schafft eine veränderte Emissionskulisse. Im indirekten Wirkraum sind 

deshalb Störungen durch veränderte Nutzung zu prüfen. Bau-, anlage- und betriebsbedingte 

Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der örtlichen Populationen, die in den 

Bereich der Erheblichkeit gelangen, können nicht ausgeschlossen werden.   

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Vegetationsbeseitigung / Baufeldfreimachung und Baube-

ginn in der Brutperiode und durch vermehrt auftretende Hauskatzen, ggf. durch 

große Glasfensterflächen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 
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G3 Bodenbrüter inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren 

Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp 

Die Betroffenheiten sind vergleichbar den Gehölzbrütern, da auch und in noch größerem Um-

fang Gras- und Staudenfluren beseitigt werden. 

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Vegetationsbeseitigung / Baufeldfreimachung und Baube-

ginn in der Brutperiode und durch vermehrt auftretende Hauskatzen, ggf. durch 

große Glasfensterflächen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

G5 Brutvögel menschlicher Bauten   

Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Gartenrotschwanz, Hausperling,  Kohlmeise  

Die Betroffenheiten sind vergleichbar den Gehölzbrütern, da auch und in noch größerem Um-

fang Gebäude beseitigt oder umgebaut werden. 

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Baubeginn an Gebäuden in der Brutperiode und durch ver-

mehrt auftretende Hauskatzen, ggf. durch große Glasfensterflächen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

 

Mehlschwalbe 

Die Betroffenheiten sind vergleichbar den Gehölzbrütern, da Gebäude beseitigt oder umge-

baut werden. Eine Betroffenheit durch Katzen ist nicht anzunehmen. Außerdem sind Tötungen 

durch Vogelschlag an den geplanten schwebenden Anschlüssen an die Kreisverwaltung mög-

lich. 

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Bauarbeiten an Gebäuden in der Brutperiode, ggf. durch 

große Glasfensterflächen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 
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Wachtel 

Die Betroffenheiten sind vergleichbar den Gehölzbrütern, da auch und in noch größerem Um-

fang Offenland beseitigt oder umgebaut wird. 

Eine weitere Betrachtung in der Konfliktanalyse wird erforderlich.  

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Vegetationsbeseitigung / Baufeldfreimachung und Baube-

ginn in der Brutperiode und durch vermehrt auftretende Hauskatzen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

 

Tab. 6: Ergebnisse der Prüfrelevanz. 

Tiergruppe Arten Prüfrelevanz 

Vögel 

G1 und G2: 

Blaumeise, Buntspecht, Gartenbaumläufer, 
Grünspecht, Kleiber, Kohlmeise, Sumpfmeise, 
Waldkauz und Amsel, Buchfink, Bluthänfling, 
Dorngrasmücke, Elster, Gimpel, Grünspecht, 

Heckenbraunelle, Kernbeißer, Klappergrasmü-
cke, Mönchsgrasmücke, Pirol, Rabenkrähe, 

Ringeltaube, Singdrossel 

Ja 
Brutvögel der Gehölze 
(Gehölzhöhlen-, Ge-

hölzfrei- und Nischen-
brüter) 

 

G3: 

Rotkehlchen, Wachtel, Zaunkönig, Zilpzalp Ja 

 

Bodenbrüter inkl. Brut-
vögel bodennaher 

Gras- und Staudenflu-
ren 

 

 

G5:  
Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Gartenrot-
schwanz, Hausperling, Kohlmeise, Mehl-

schwalbe 
Ja 

 

Brutvögel menschli-
cher Bauten 

 

Einzelart-Betrach-
tung 

Mehlschwalbe Ja 
 

Einzelart-Betrach-
tung 

Wachtel Ja  

Amphibien/Reptilien  

 Laubfrosch und Kammmolch Ja  

Säugetiere 
 

Fledermäuse  Alle Arten Ja 
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2.3 Weitere Arten 

Ringelnatter, Waldeidechse (Waldrand im Osten), Blindschleiche sind im Geltungsbereich 

ebenfalls möglich. Diese Arten sind teilweise besonders geschützt, eine Gefährdung besteht 

gemäß Roter Liste nicht. Dies gilt auch für die potenziell vorkommenden Arten Grasfrosch, 

Teichfrosch, Erdkröte. Weiterhin sind Weinbergschnecken und diverse Insekten. 

Da es sich hier um ein privilegiertes Vorhaben handelt (s.o.), sind diese Arten aus artenschutz-

rechtlicher Sicht nicht relevant und werden daher hier nicht weiter behandelt. Entsprechend 

besteht für diese Artengruppen kein artenschutzrechtlicher Handlungsbedarf. Die Arten wer-

den für die Eingriffsregelung weiter behandelt. 

 

3 Artenschutzrechtliche Konfliktanalyse 

Nachfolgend werden für die Arten mit in Kapitel 4 ermittelter artenschutzrechtlicher Relevanz 

mögliche artenschutzrechtliche Betroffenheiten/Verbotstatbestände, Erfordernisse der Ver-

meidung und Minimierung, der Genehmigung und der Kompensation hergeleitet (rechtliche 

Grundlagen s. Kapitel 1.4).  

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchführung von Vorhaben im Betrachtungsraum 

erst nach Beschluss des B-Plans stattfindet, so dass hier die Privilegierung nach § 44 (5) gilt. 

Daher sind hier die Auswirkungen auf europäisch geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie und heimische Vogelarten zu betrachten.  

a.) Es ist zu prüfen, ob Tötungen europäisch geschützter Arten unabhängig von der Zer-

störung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten möglich sind. 

b.) Es ist zu prüfen, ob erhebliche Störungen der Arten des Anhangs IV FFH-RL und der 

europäisch geschützten Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten zu erwarten sind. Solche liegen vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-

tert. 

c.) Es ist zu prüfen, ob für die europäisch geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie und die heimischen Vogelarten die ökologische Funktion betroffener Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt.  

Bei einem Verstoß muss eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG beantragt 

werden. Eine Genehmigung kann u.a. erfolgen, wenn zwingende Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialen oder wirtschaftlichen Art vorliegen. Sie 

darf zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhal-

tungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. Die Ausnahmegenehmigung ist 

bei der Zulassung des Eingriffs erforderlich.  

Es werden hier nur diejenigen artenschutzrechtlich relevanten Tierarten und -gruppen aufge-

führt, bei denen gemäß den Ausführungen in Kapitel 2 (Artenschutzrechtliche Relevanzprü-

fung) artenschutzrechtlich relevante Betroffenheiten möglich sind.  
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Weitere potenziell vorkommende und betroffene Arten sind höchstens national besonders ge-

schützt (BArtSchV). Da es sich hier um ein privilegiertes Vorhaben handelt (s.o.), sind diese 

Arten aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht relevant und werden daher hier nicht weiter be-

handelt. Entsprechend besteht für diese Artengruppen kein artenschutzrechtlicher Handlungs-

bedarf. 

3.1 Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL 

3.1.1 Fledermäuse 

Rauhautfledermaus, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer 

Abendsegler, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Wasserfledermaus 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Tötung von Tieren 

¶ Störungen v.a. durch Licht 

¶ Zerstörung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

Eine Zuordnung einzelner potenzieller Fledermausquartiere zu einzelnen Arten erfolgt hier in-

nerhalb der Analyse für die Artengruppe. Die genannten Arten werden hier zusammenfassend 

betrachtet, auf Besonderheiten bei bestimmten Arten wird hingewiesen. Gemäß der Kartierung 

sind 2023 festgestellt worden: 

Mückenfledermaus: bedeutende Balzquartieren in/an Gebäuden, pot. Winterquartier, Jagd  

Rauhautfledermaus: Balzquartieren in/an Gebäuden, pot. Winterquartier, Jagd  

Zwergfledermaus: Balzquartiere, pot. Wochenstuben und Winterquartier an Gebäuden, Jagd 

Wasserfledermaus: bedeutende Flugroute Ost-West 

 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Bei allen Bau- und Sanierungsarbeiten an Gebäuden ist mit Betroffenheit von Tieren in 

Quartieren zu rechnen. Es können Tiere getötet werden, wenn in der Aktivitätszeit der 

Tiere gearbeitet wird. Um dies zu verhindern wird eine Bauzeitenregelung und biol. 

Baubegleitung erforderlich, um Tötung und damit einen Verbotstatbestand i.S. § 44 

BNatSchG zu vermeiden.  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Fledermäuse AV-02 

Bauzeitenregelung Fledermäuse: 

Gebäudeabriss oder Sanierung ist nur zulässig, wenn sich keine Fledermäuse darin 

aufhalten. Da auch Winterquartiere möglich sind, ist ein Abbruch der Gebäude im Win-

ter (Ende November bis Ende Februar) unzulässig bzw. nur mit umfangreicher biologi-

scher Baubegleitung möglich.  

Günstig ist der Abriss nach der Winterruhe ab März. Da bisher keine Wochenstuben 

festgestellt wurden, ist viel Aktivität im Spätsommer zur Balzzeit zu erwarten, zu der 

Zeit sollten Quartiere dann bereits unbrauchbar gemacht ï und ersetzt worden sein, 

s.u.  

Es ist notwendig vor Abbruchbeginn die Dachüberstände und die Dachböden sowie 
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Wandverkleidungen auf sich dort aufhaltende Fledermäuse zu kontrollieren, die Tiere 

durch Fachpersonal bergen zu lassen und den Abbruch abschnittsweise mit baubiolo-

gischer Begleitung durchzuführen, um Verbote gem. Bundesnaturschutzgesetz §44 zu 

vermeiden. 

Eine biologische Begleitung zur Ausführungsplanung der Abrissarbeiten ist erforder-

lich, damit die zeitlichen Bauabschnitte und Fledermausanforderungen bzw. Maßnah-

men der biol. Baubegleitung aufeinander abgestimmt werden können. 

 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt aber vorübergehend 

während der Baufeldfreimachung und während der Bauarbeiten auf. Der Betrieb (Lärm- 

und Lichtemissionen) wird sich künftig von der aktuellen Nutzung unterscheiden, da 

bisher keine Nutzung erfolgt. Das betrifft die Quartiere in/an den Gebäuden, Flugrouten 

und Jagdhabitate. Braunes Langohr, Wasser- und Fransenfledermaus sind relativ licht-

empfindlich und das Braune Langohr ist zudem noch lärmempfindlich. Die Wasserfle-

dermaus ist nicht gefährdet, beide weiteren finden sich auf der Vorwarnstufe der Roten 

Liste S-H wieder. Zu erwarten ist eine Zunahme der Beleuchtungsemissionen. Dauer-

hafte Störungen erheblicher Art können nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wird 

ein fledermausfreundliches Lichtkonzept als Vermeidungsmaßnahme erforderlich. Um 

die Lichtemissionen zu senken, wird eine Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaß-

nahme angesetzt. 

 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Fledermäuse AV-03 

Fledermausfreundliches Lichtkonzept: 

Die Helligkeit aller neuen Beleuchtungen im Bereich des Geltungsbereichs wird durch 

die Anpassung an die menschlichen Aktivitäten auf einem minimal notwendigen Niveau 

gehalten. Die Beleuchtung wird durch Bewegungsmelder o.ä. so gesteuert, dass i.d.R. 

öffentliche Beleuchtung oder Parkplatzleuchten nicht angeschaltet sind, sich aber bei 

Bedarf einschaltet. 

Es werden voll abgeschirmte Leuchtkörper installiert und baulich so gestaltet, dass eine 

Lichtabstrahlung ausschließlich nach unten stattfindet.  

Als Leuchtmittel werden LEDs mit einem Spektralbereich zwischen ca. 570 und 630 

nm und einer Licht-Farbtemperatur von 2400 bis maximal 2700 Kelvin verwendet.  
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Abb. 18: Beispiel für eine gute Lichtabstrahlung und Reduktion der Leuchtdauer 

(StMUV 2020). 

Abstrahlung von Licht in die randlichen Flächen, v.a. im Süden und im Bereich der 

Grünfläche sowie des östlichen Waldes sind durch Abschirmung zu vermeiden. 

 

Ą Das Zugriffsverbot ĂStºrungò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein: 

 ja  nein   

 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Durch Beseitigung oder Sanierung der Gebäude und Störung durch Licht kommt es zu 

einem Verlust von Tages- und Balzquartieren sowie Jagdhabitaten und Flugrouten. 

Winterquartiere sind zudem pot. vorhanden. Tagesquartiere sind gem. LBV-SH (2020) 

nicht auszugleichen, wenn im räumlichen Zusammenhang mit einem ausreichenden 

Angebot an Tagesquartieren zu rechnen ist. Da hier die hohe Aktivität im Zusammen-

hang mit der Reproduktion der Mückenfledermäuse zu sehen ist, ist eine Bewertung 

als Lebensstätte erforderlich. Abb. 19 zeigt die ermittelten Quartiere (s.a. Abb. 14) und 

die Flugroute der Wasserfledermaus.  

In Quartiere, den Nahrungsraum und Flugrouten wird erheblich eingegriffen. Eine es-

sentielle Bedeutung ist für die Arten gegeben, so dass als Ersatz ein artenschutzrecht-

licher Ausgleich vorgesehen wird. Die vorrangig betroffenen Arten sind bei den Quar-

tieren Mücken-, Rauhaut- und Zwergfledermaus, bei der Flugroute Wasserfledermaus.  

Eine vorgezogene Umsetzung als CEF-Maßnahme ist für die Rauhautfledermaus (RL 

3 SH) erforderlich. 
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Abb. 19: Gestaltungsplan (Architekt Schlepps, März 2025) und Fledermäuse 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme Fledermäuse CEF-01 

Lebensraumkompensation: 

Quartiere in Verbindung mit Nahrungsfläche 

Der Ersatz von Quartieren kann durch eine Abstimmung von Abriss/Sanierung an Alt-

gebäuden (Sanierung mit Erhalt von Quartieren) und/oder Anbringung von Quartieren 

an Neugebäude erfolgen, wenn neue Gebäude vor Verlust der Quartiere an Altgebäu-

den zur Verfügung stehen. Sofern dies nicht der Fall ist, kann ein aufgeständertes ei-

genständiges Ersatzquartier z.B. im Bereich der südöstlichen Grünfläche aufgestellt 

werden (s. Anlage 1). Das Vorgehen ist in einer biol. Begleitung der Ausführungspla-

nung abzustimmen. 

Flugwege im Gebiet 

Von Bedeutung für die Wasserfledermaus ist ein Flugweg von Ost nach West, der 

überbaut wird. Die Vernetzung von Quartieren (im Osten) zu Nahrungsflächen im Wes-

ten wird unterbunden. Eine Kompensation wird durch einen südlichen Dunkelkorridor 

mit einer Gehölzstruktur, die als Leitlinie für die Flugachse dienen kann in Verbindung 

mit der Lichtplanung vorgesehen. 

Nahrungsfläche in Verbindung mit Quartieren 

Wiederherstellung eines arten- und strukturreichen Lebensraums aus Gehölzen, Bra-

chen und Grünflächen mit hohem Insektenaufkommen als Nahrungsraum für Fleder-

mäuse. Die Größe wird im Verhältnis zum Eingriffsraum mit 1:1 angesetzt, derzeit ver-

siegelte Flächen müssen nicht ersetzt werden. Als Flächen im Gebiet kommen sowohl 

die Grünflächen (RRB, wenn naturnah, Streuobstwiese) als auch Dachbegrünung in 
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Frage, sofern diese eine blütenreiche Vegetation aufweisen werden. Sofern ein Verlust 

verbleibt, ist dieser extern auszugleichen. 

 

 

 

Abb. 20: Gestaltungsplan (Architekt Schlepps, März 2025)  und erforderlicher Ersatzdun-

kelkorridor Ost -West , Quartierverluste  

 

Ą Das Zugriffsverbot ĂEntnahme, Beschªdigung, Zerstºrung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestªttenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein   

 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein , wenn o.g. Maßnahmen umgesetzt werden 

 

3.1.2 Amphibien  

Laubfrosch 

 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Störungen  

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Neuanlage von Laichgewässer mit Möglichkeit der Tötung von Tieren bei Gewäs-

serunterhaltung 

Störung 

durch Licht 

Vorschlag verlegter 

Dunkelkorridor mit 

Gehölzen 

Ersatz für Quar-

tiere erforderlich 
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Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Am Waldrand werden keine Vegetationsbestände entfernt, findet keine Baufeldfreima-

chung oder ähnliches statt. Direkte und indirekte Tötungen werden baubedingt ausge-

schlossen. 

Im Betrieb kann eine Ansiedlung im RRB und Tötung bei Unterhaltungsarbeiten erfol-

gen. Es ist eine Vermeidungsmaßnahme erforderlich. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Laubfrosch AV-01 

Im RRB werden Unterhaltungsmaßnahmen nur nach vorheriger Überprüfung des Ge-

wässers auf Vorkommen von Amphibien durchgeführt. Erfolgt ein Nachweis der Art, 

wird außerhalb der Laichzeit gearbeitet. Bei Gehölzrückschnitt ist dieses nur im Zeit-

raum 1.10. bis Ende Februar zulässig, damit nicht Tiere im Gehölz getötet werden. 

 

Ą Das Zugriffsverbot ĂFangen, Tºten, Verletzenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein  

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Vorübergehende Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt 

während der Baufeldfreimachung und während der Bauarbeiten auf. Auch der Betrieb 

wird sich künftig in weiten Teilen von der aktuellen Nutzung unterscheiden. Lärm-, Be-

wegungs- und Lichtemissionen reichen bis in den Waldrand hinein und führen zu einer 

Beeinträchtigung des Lebensraumes. Da es sich um einen wenig geeignetes Nah-

rungshabitat für den Laubfrosch handelt und eher Wanderwege angenommen werden, 

ist eine erhebliche Störung nicht zu erwarten. Es handelt sich um einen relativ trocke-

nen Waldbereich mit sandigen Böden und wenig Unterbewuchs an dem ein Weg ent-

langläuft. Bis an den Waldrand heran ist die Vegetation kurzgehalten und ungeeignet.  

Durch Lärm, Licht und Bewegungen sind keine Störungen im indirekten Wirkraum zu 

erwarten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Ą Das Zugriffsverbot ĂStºrungò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein: 

 ja  nein   

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Am Waldrand werden keine Vegetationsbestände entfernt. Es kommt zu keinem Ver-

lust von Nahrungs- und Ruhestätten. Der Verlust an Lebensraum wird ausgeschlossen. 

 

Ą Das Zugriffsverbot ĂEntnahme, Beschªdigung, Zerstºrung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestªttenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein   

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein  (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 
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Kammmolch 

 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Störungen  

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Neuanlage von Laichgewässer mit Möglichkeit der Tötung von Tieren bei Gewäs-

serunterhaltung 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Am Waldrand werden keine Vegetationsbestände entfernt, findet keine Baufeldfreima-

chung oder ähnliches statt. Direkte und indirekte Tötungen werden baubedingt ausge-

schlossen. 

Im Betrieb kann eine Ansiedlung im RRB und Tötung bei Unterhaltungsarbeiten erfol-

gen. Es ist eine Vermeidungsmaßnahme erforderlich. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Kammmolch AV-01 

Im RRB werden Unterhaltungsmaßnahmen nur nach vorheriger Überprüfung des Ge-

wässers auf Vorkommen von Amphibien durchgeführt. Erfolgt ein Nachweis der Art, 

wird außerhalb der Laichzeit gearbeitet. Bei Gehölzrückschnitt ist dieses nur im Zeit-

raum 1.10. bis Ende Februar zulässig, damit nicht Tiere im Gehölz getötet werden. 

 

Ą Das Zugriffsverbot ĂFangen, Tºten, Verletzenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein  

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Vorübergehende Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt 

während der Baufeldfreimachung und während der Bauarbeiten auf. Auch der Betrieb 

wird sich künftig in weiten Teilen von der aktuellen Nutzung unterscheiden. Lärm-, Be-

wegungs- und Lichtemissionen reichen bis in den Waldrand hinein und führen zu einer 

Beeinträchtigung des Lebensraumes. Da es sich um einen wenig geeignetes Nah-

rungshabitat für den Laubfrosch handelt und eher Wanderwege angenommen werden, 

ist eine erhebliche Störung nicht zu erwarten. Es handelt sich um einen relativ trocke-

nen Waldbereich mit sandigen Böden und wenig Unterbewuchs an dem ein Weg ent-

langläuft. Bis an den Waldrand heran ist die Vegetation kurzgehalten und ungeeignet.  

Durch Lärm, Licht und Bewegungen sind keine Störungen im indirekten Wirkraum zu 

erwarten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Durch Lärm, Licht und Bewegungen sind keine Störungen im indirekten Wirkraum zu 

erwarten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Ą Das Zugriffsverbot ĂStºrungò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein: 

 ja  nein   

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Am Waldrand werden keine Vegetationsbestände entfernt. Es kommt zu keinem Ver-

lust von Nahrungs- und Ruhestätten. Der Verlust an Lebensraum wird ausgeschlossen. 
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Ą Das Zugriffsverbot ĂEntnahme, Beschªdigung, Zerstºrung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestªttenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein   

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein  (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 

 

3.2 Europäische Vogelarten  

Die Brutvögel sind gemäß der Kartierung im Bereich von Gebäuden durch Sanierung/Umbau, 

am Waldrand im Osten sowie an Gehölzen im Westen und im Norden durch Störung/Bebau-

ung betroffen. 

  

Erklärungen 

     Straße (gelb), Baufenster (braun) und Grünfläche mit Artangabe Brutvögel 

Indirekte Wirkungen Lärm, Bewegung, Licht, Staub, (meist durch Gebäude begrenzt, 

im Süden weiter reichend, im Osten reduziert durch Wald) bis ca. 100 m, Zunahme 

Katzen, Spaziergänger auch darüber hinaus 

Hauptzunahmegebiet Hauskatzenprädation (bis ca. 150 m) 

Abb. 21: Beeinträchtigung Brutvögel   

Verlust durch Bebauung 
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Abb. 22: Biotop - und Lebensraumstrukturen und Auswirkungen der Planung  

 

Für die einzelnen Artengruppen ist dies wie folgt artenschutzrechtlich zu bewerten: 

 

G1 und G2: Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Blaumeise, Buntspecht, Gartenbaumläufer, Grünspecht, Kleiber, Kohlmeise, Sumpfmeise, Wald-

kauz und Amsel, Buchfink, Bluthänfling, Dorngrasmücke, Elster, Gimpel, Grünfink, Heckenbrau-

nelle, Kernbeißer, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Pirol, Rabenkrähe, Ringeltaube, Sing-

drossel 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Vegetationsbeseitigung / Baufeldfreimachung und Baube-

ginn in der Brutperiode und durch vermehrt auftretende Hauskatzen, ggf. durch 

große Glasfensterflächen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

  

Verlust durch Bebauung 

Verlust durch Bebauung 
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Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Es sind direkte und indirekte Tötungen möglich, wenn die Arbeiten zur Baufeldfreima-

chung und Baumfällungen und sonstige Vegetationsbeseitigungen während der Brut-

periode stattfinden. Vogelschlag ist an großen Fensterflächen möglich. Als Vermei-

dungsmaßnahme wird erforderlich: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04 

Bauzeitenregelung Brutvögel: 

Tötungen von Vögeln werden vermieden, indem sämtliche Eingriffe (Arbeiten zur Bau-

feldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden, Baumfällungen und sonstige 

Vegetationsbeseitigungen etc.) außerhalb der Brutperiode, also zwischen dem 01. Ok-

tober und dem 28./29. Februar, stattfinden und die Errichtung von Neubauten rechtzei-

tig vor der Brutperiode einsetzen, also vor dem 1. März, damit sich Brutvögel innerhalb 

des definierten Wirkraums an die Störeinflüsse anpassen können. 

Alternativ können Vegetationsbeseitigungen, Rodungen etc. nach der Hauptbrutperi-

ode (ab ca. 01. September), nach einem durch eine ökologische Baubegleitung er-

brachten Negativnachweis beginnen. Würden brütende Vögel festgestellt, wäre der 

Brutzeitraum abzuwarten. 

Vermeidung von Vogelschlag an Fensterfronten: 

Große Glasfenster sind, wenn vorgesehen, durch eine systematische Vogelschutzmar-

kierung oder durch die Verwendung nicht transparenten Glases vogelsicher zu gestal-

ten.  

Katzen sind bereits in dem bestehenden Wohngebiet nördlich vorhanden und die Vor-

habensflächen mit den angrenzenden Gehölzen werden durch sie bejagt. Eine Zu-

nahme von Hauskatzen durch die entstehende Wohnbebauung ist sehr wahrschein-

lich.  Die Zunahme wird zu einer Ausweitung der Jagdgebiete in Richtung Süden und 

Südosten führen und dort den Waldrand und die Pferdeweiden und umstehende Ge-

hölze verstärkt betreffen. Das gilt auch für die geplante Parkanlage im Südosten des 

Planungsgebietes und eventuell erhalten bleibende oder neu angelegte Gehölze. Stu-

dien (s. Literatur) stellen fest, dass Hauskatzen zwar deutliche Vogelentnahme betrei-

ben, die Populationen lokal aber erstmal nicht abnehmen. Dies liegt daran, dass ge-

eignete Habitate von außerhalb wiederbesiedelt werden. So entsteht zunächst der Ein-

druck, als gäbe es noch alle Arten in ausreichendem Maße, aber im Hintergrund findet 

eine Ausdünnung statt, welche die Gesamtpopulation betreffen kann. Der NABU 

kommt zu dem Ergebnis, dass zwar für bestimmte Artengruppen Abnahmen der Popu-

lationsgrößen erfolgen, dies wird aber anderen Faktoren wie der Landwirtschaft zuge-

ordnet. Sicherlich ist immer eine Kombination von Gründen zu betrachten und nach Art 

weiter zu differenzieren. Klar ist, dass die Hauskatze mit ihrer hohen Dichte den wich-

tigsten Prädator darstellt und durch die Gewöhnung der Hauskatzen aneinander auch 

in höheren Dichten vorkommt, als das bei dem ursprünglichen Hauptprädator Wild-

katze als regulierender Faktor jemals der Fall gewesen ist.  

Die Betroffenheit dieser Gilde stellt sich unterschiedlich dar: Reine Gehölzvögel wie 

Gartenbaumläufer, Kleiber, Heckenbraunelle, Kernbeißer, Gimpel, Pirol, die Grasmü-

ckenarten oder Buntspecht sind weniger durch Hauskatzen gefährdet als die zum 
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Nahrungserwerb auf den Boden kommenden Arten Singdrossel, Buchfink, Kohlmeise 

und Amsel. Weniger gefährdet sind auch großwüchsige Arten wie Elster, Waldkauz, 

Rabenkrähe oder Grünspecht, die nicht mehr ins Beutespektrum der Hauskatze fallen. 

Stark gefährdet sind zudem Jungvögel, die noch nicht ganz flugfähig sind und boden-

nah geführt und gefüttert werden, wie die vorkommenden Meisenarten, Amsel etc. und 

betrifft auch die Jungvögel der anderen genannten Arten in einem stärkeren Maße als 

die adulten Tiere.  

Die Veränderung durch den B-Plan bedeutet eine grundlegende Umwandlung und Um-

nutzung des Plangebietes. Wie die Gestaltung der Gehölze und Grünanlagen ausfällt 

und welche Vogelarten sich dort ansiedeln, lässt sich noch nicht absehen. Ein Teil der 

sich dort ansiedelnden Individuen wird zur Beute von Katzen werden. Da für Gar-

ten(Gehölz)vögel die Tötung durch Katzen in Gärten zum ortsüblichen Lebensrisiko 

gehört, wird hier kein Verbotstatbestand ausgelöst.  

Für die Gehölzvögel im Umfeld, besonders am Waldrand in südlicher Richtung, erhöht 

sich das Tötungsrisiko durch Hauskatzen jedoch, da ihre Brutreviere bisher relativ weit 

von bebauten Bereichen mit Hauskatzen entfernt liegen. Das betrifft die Arten Amsel, 

Blau-, Kohl-, Sumpfmeise, Buchfink und Singdrossel in diesem Gebiet. In Zeiten der 

Jungenaufzucht ist die Gefahr nochmal deutlich erhöht und betrifft darüber hinaus auch 

noch weitere Arten wie Buntspecht, Grünspecht, Ringeltaube und Kleiber, falls z. B. 

Jungvögel aus dem Nest fallen oder die ersten Flugversuche unternommen werden. 

Als Maßnahmen gegen die Tötung durch Hauskatzen gibt es Vorschläge wie die Er-

richtung eines katzensicheren Zaunes, die Verteilung von Handzetteln an die Bewoh-

ner, mit der Bitte die Katzen in der Brutzeit nicht nach draußen zu lassen, ein Verbot 

von Katzen im Miet/Kauf-Vertrag. Keine der genannten Maßnahmen ist erfolgsverspre-

chend oder umsetzbar. Aus Mangel an sinnvollen und/oder umsetzbare Vermeidungs-

maßnahme gegen die Prädation, wird ein Lebensraumverlust konstatiert und ein Aus-

gleich von Lebensraum an anderer Stelle vorgeschlagen. Da es sich um häufige Arten 

handelt, muss der Lebensraumverlust nicht vorgezogen ausgeglichen werden.  

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme Gehölzvögel AA-01) 

Lebensraumkompensation: 

Wiederherstellung von Gehölzen für Verluste im FFH-Gebiet im Südosten gem. Abb. 

23. Vorzusehen ist hier eine Fläche von 10 %, betroffen gem. Abb. 7 ca. 2.500 m², 

Kompensation 250 m². 
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Abb. 23: Bereich mit erhöhter Katzenbejagung ca. 2.500 m²  

Ą Das Zugriffsverbot ĂFangen, Tºten, Verletzenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein  (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 

 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Vorübergehende Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung etc.) treten verstärkt 

während der Baufeldfreimachung und während der Bauarbeiten auf. Auch der Betrieb 

wird sich künftig in weiten Teilen von der aktuellen Nutzung unterscheiden. Die Brutre-

viere der hier betrachteten Arten liegen überwiegend am Waldrand oder in den Bäumen 

und Büschen zur Plöner Straße hin bzw. im Zufahrtsbereich und randlich an dem nörd-

lichen Wohngebiet. Die hier zu erwartenden Arten gehören nur teilweise zu den Arten, 

die auch im besiedelten Bereich vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm 

und Bewegungen reagieren. Andere Arten dieser Gilde (z. B. Pirol, Bluthänfling, Sing-

drossel, Dorngrasmücke, Klappergrasmücke, Grünspecht, Waldkauz) bevorzugen 

Randlagen mit Ausweichmöglichkeit in ungestörte Bereiche und/oder profitieren von 

dem aktuell stillgelegten Charakter des Geländes mit wenig Störung. Lärm-, Licht- und 

Bewegungsemissionen der neuen Nutzung werden für die meisten aufgeführten Arten 

zu einer Aufgabe oder zu einer Verschiebung der Reviere führen. Es kommt zu einem 

Verlust an Lebensstätten, mit Ausgleichserfordernis. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme Gehölzvögel AA-02 

Lebensraumkompensation: 

Wiederherstellung von Gehölzen für Verluste im FFH-Gebiet im Südosten, im Norden 

in größeren Gärten und an der Plöner Straße gem. Abb. 7. Vorzusehen ist hier eine 

Fläche von 10 %, betroffen gem. Abb. 7 ca. 14.000 m², Kompensation 1.400 m². 
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Abb. 24: Bereich mit erhöhter Störung ca. 14.000 m²  

Ą Das Zugriffsverbot ĂStºrungò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein: 

 ja  nein (wenn Maßnahmen umgesetzt werden)   

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Durch die Überplanung von Gehölzen kommt es zu Verlusten an Lebensraum von Ge-

hölzbrüterarten. Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG dar, 

wenn durch den Verlust die Funktion der Lebens- und Fortpflanzungsstätte im räumli-

chen Zusammenhang zum Eingriffsort nicht mehr gewährleistet werden kann. Dies ist 

im vorliegenden Fall vorauszusetzen, da viele Gehölze und Gebüsche im direkten 

Wirkraum beseitigt werden. Um den Lebensraumverlust auszugleichen, ist eine Kom-

pensation erforderlich. Um Arten mit Höhlenanspruch (Kohl-, Blaumeise) auf dem Ge-

lände zu erhalten werden ihre Brutplatzverluste durch künstliche Nisthilfen kompen-

siert. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-03 (Gehölzvögel) 

Kompensation der Gehölzverluste im Umfang 1:1 für 2.500 m² Gehölze im Gebiet.  

 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-04 (Gehölzvögel in Höhlen/Nischen) 

Künstliche Nisthilfen: 

An Neubauten und renovierten Altbauten sowie Gehölzen im Umfeld: 

- 6 Nistkästen für Höhlenbrüter (Klein-Meisen) 
- 3 Nistkästen für Höhlenbrüter (Groß-Meisen) 
- 6 Nistkästen für Nischenbrüter (hochovales Einflugloch für Haussperlinge, Rotkehl-
chen, Zaunkönig, Bachstelze, Hausrotschwanz etc.) 
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Abb. 25: Bereich mit Gehölzverlusten ca. 2.500 m²  

Umfang der Gehölzkompensation: 4.150 m² 

Sofern im Geltungsbereich Gehölze gepflanzt werden und ausreichend ungestört blei-

ben, ist eine Anrechnung möglich (s.a. Abb. 3). 

Der 2019 aus dem Luftbild abzulesende Gehölzbestand war bei Beginn der Untersu-

chung bereits entfernt und wird daher nicht bewertet. 

Ą Das Zugriffsverbot ĂEntnahme, Beschªdigung, Zerstºrung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestªttenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein   

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein  (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 

 

G3: Bodenbrüter inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren 

Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Vegetationsbeseitigung / Baufeldfreimachung und Baube-

ginn in der Brutperiode und durch vermehrt auftretende Hauskatzen, ggf. durch 

große Glasfensterflächen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Es sind direkte und indirekte Tötungen möglich, wenn die Arbeiten zur Baufeldfreima-

chung und Umgestaltungsmaßnahmen (Baumfällungen und sonstige Vegetationsbe-

seitigungen) während der Brutperiode stattfinden. Große Glasfenster können zu Vogel-

schlag führen. 
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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen AV-04 

Maßnahmenbeschreibung: s.o. 

Aufgrund ihrer Bodennähe befinden sich diese Arten im Zugriffsbereich von Hauskat-

zen. Das gilt besonders für Jungvögel, deren Flugfähigkeit noch nicht voll ausgebildet 

ist. Da der Lebensraum bereits bei den Gehölzvögeln artenschutzrechtlich geregelt 

wurde und weitgehend mit den hier betrachteten Arten übereinstimmt, wird eine geson-

derte Kompensation nicht erforderlich. 

Ą Das Zugriffsverbot ĂFangen, Tºten, Verletzenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein  (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 

 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Vorübergehende Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt 

während der Baufeldfreimachung und während der Bauarbeiten auf. Auch der Betrieb 

wird sich künftig in weiten Teilen von der aktuellen Nutzung unterscheiden. Rotkehl-

chen, Zaunkönig und Zilpzalp zählen zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich 

bzw. in dessen unmittelbarer Nähe vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm 

und Bewegungen reagieren. Durch Lärm und Bewegungen sind keine Störungen im 

indirekten Wirkraum zu erwarten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. 

Ą Das Zugriffsverbot ĂStºrungò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein: 

 ja  nein   

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Durch die Überplanung vieler Gehölze, Hochstauden (Ginster, Gräser, Großer Ampfer, 

Wald-Ziest) und der Rasen/Wiesenflächen kommt es zu Verlusten an Lebensraum von 

bodennah an und in Gehölzen brütenden Arten. Da Teile der Gehölze und Gebüsche 

im direkten Wirkraum für diese Arten erhalten bleiben und sie diese mit ihrer Unemp-

findlichkeit auch besiedeln können und da Gehölzverluste kompensiert werden und die 

Kartierung in offenen Flächen keine Nachweise erbrachte, wird hier eine Kompensation 

nicht erforderlich.  

 

Ą Das Zugriffsverbot ĂEntnahme, Beschªdigung, Zerstºrung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestªttenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein   

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein  

 

G5: Brutvögel menschlicher Bauten 

Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Gartenrotschwanz, Hausperling, Kohlmeise 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Bauarbeiten an Gebäuden in der Brutperiode, ggf. durch 

große Glasfensterflächen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 
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¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Tötungen von Individuen dieser Arten sind möglich, wenn während der Brutperiode 

Eingriffe in die Gebäudesubstanz erfolgen. Durch baubedingte Störungen können ver-

einzelte Tiere auch indirekt getötet werden, wenn Bauarbeiten während der Brutperi-

ode einsetzen, so dass diese Störungen zu einer Aufgabe der Gelege führen. Große 

Glasfenster können zu Vogelschlag führen. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen AV-04 

Maßnahmenbeschreibung: s.o.  

Tötungen durch eine Zunahme von Katzen in dem geplanten Wohngebiet werden nicht 

in relevantem Umfang erwartet, da hier Hauskatzen aus dem Norden bereits vorkom-

men und die Verluste bereits erfolgen. Das Vorkommen von Gebäudebrütern zeigt, 

dass diese die Verluste ausgleichen können. Tötungen von Vögeln die an menschli-

chen Bauten brüten und sich in dem Planungsgebiet neu ansiedeln, fallen in den Be-

reich des ortsüblichen Lebensrisikos dieser Arten und lösen daher keinen artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestand aus. 

Ą Das Zugriffsverbot ĂFangen, Tºten, Verletzenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein  (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 

 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Vorübergehende Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt 

während der Baufeldfreimachung und während der Bauarbeiten auf. Auch der Betrieb 

wird sich künftig in weiten Teilen von der aktuellen Nutzung unterscheiden. Die aufge-

führten Arten kommen auch im besiedelten Bereich vor und reagieren relativ wenig 

empfindlich auf Lärm und Bewegungen. Durch Lärm und Bewegungen sind keine Stö-

rungen zu erwarten, die in den Bereich der Erheblichkeit gelangen. Zu starke Beleuch-

tung kann zu Störungen im Tag-Nacht-Rhythmus bei Individuen der genannten Arten 

führen und für eine erfolgreiche Brut werden Bereiche mit wenig Licht benötigt. Als 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme wird auf das Lichtkonzept für Fleder-

mäuse (AV-03) hingewiesen.  

Ą Das Zugriffsverbot ĂStºrungò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein: 

 ja  nein 

   

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Durch die Überplanung der Gebäude gehen die traditionellen Brutplätze verloren. Um 

den daraus hervorgehenden Lebensraumverlust auszugleichen, ist eine Kompensation 

erforderlich. Benötigt werden künstliche Nisthilfen für Amsel, Bachstelze, Blaumeise, 

Gartenrotschwanz, Hausperling, Kohlmeise. Die Maßnahme wird in Kombination mit 
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der Ausgleichsmaßnahme AA-02 durchgeführt, dort sind die benötigten künstlichen 

Nisthilfen bereits mit aufgeführt. Da es sich um häufige Arten handelt, muss der Aus-

gleich nicht vorgezogen umgesetzt werden und kann nach der Fertigstellung in die Ge-

bäude bzw. Bepflanzungen integriert werden.  

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-05 (Gebäudebrüter)  

Künstliche Nisthilfen: 

An Neubauten und renovierten Altbauten sowie Gehölzen im Umfeld: 

- 4 Nistkästen für Höhlenbrüter (Klein-Meisen) 
- 3 Nistkästen für Höhlenbrüter (Groß-Meisen) 
- 3 Nistkästen für Nischenbrüter (hochovales Einflugloch für Haussperlinge, Rotkehl-
chen, Zaunkönig, Bachstelze, Hausrotschwanz etc.) 

 

Ą Das Zugriffsverbot ĂEntnahme, Beschªdigung, Zerstºrung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestªttenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein   

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein  (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 

 

Einzelartbetrachtung: Mehlschwalbe 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Bauarbeiten an Gebäuden in der Brutperiode, ggf. durch 

große Glasfensterflächen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Tötungen von Individuen dieser Arten sind möglich, wenn während der Brutperiode 

Eingriffe in die Gebäudesubstanz erfolgen. Durch baubedingte Störungen können ver-

einzelte Tiere auch indirekt getötet werden, wenn Bauarbeiten während der Brutperi-

ode einsetzen, so dass diese Störungen zu einer Aufgabe der Gelege führen. Große 

Glasfenster können zu Vogelschlag führen. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen AV-04 

Maßnahmenbeschreibung: s.o.  

Durch Hauskatzen erfolgende Tötungen von Vögeln die an menschlichen Bauten brü-

ten oder sich in dem Planungsgebiet neu ansiedeln, fallen in den Bereich des ortsübli-

chen Lebensrisikos dieser Arten. Das Vorkommen von Gebäudebrütern zeigt, dass 

diese die Verluste ausgleichen können. Zudem liegen die bestehenden Nester relativ 

dicht an den Siedlungsstrukturen im Norden und Westen und unterliegen bereits in 

einem stärkeren Maß dem Prädationsdruck durch Hauskatzen. Ein artenschutzrechtli-

cher Verbotstatbestand wird nicht ausgelöst. 
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Ą Das Zugriffsverbot ĂFangen, Tºten, Verletzenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein  (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 

 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Vorübergehende Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstärkt 

während der Baufeldfreimachung und während der Bauarbeiten auf. Auch der Betrieb 

wird sich künftig in weiten Teilen von der aktuellen Nutzung unterscheiden. Die Mehl-

schwalbe zählt zu den Arten, die auch im besiedelten Bereich bzw. in dessen unmittel-

barer Nähe vorkommen und relativ wenig empfindlich auf Lärm und Bewegungen rea-

gieren. Durch Lärm und Bewegungen sind keine Störungen zu erwarten, die in den 

Bereich der Erheblichkeit für die örtliche Population gelangen. Bezüglich der Beleuch-

tung wird auf Maßnahmen für Fledermäuse hingewiesen. 

Ą Das Zugriffsverbot ĂStºrungò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein: 

 ja  nein 

   

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Durch die Eingriffe in Gebäude und Überplanung von Nahrungsflächen für die Mehl-

schwalbe. Ist eine Lebensraumbetroffenheit zu regeln. Zwar bleiben die Nahrungsflä-

chen ausreichend bestehen, denn die von der Planung betroffenen Nahrungsflächen 

stellen keine von besonderer Bedeutung dar und vergleichbare Flächen in unmittelba-

rer Nähe bleiben mit den Pferdeweiden und der Dieksee mit mückenreichen Uferberei-

chen erhalten. Neben den Niststandorten ist auch der Verlust von ĂLehmpf¿tzenñ o.a. 

offenen Bodenstellen, die zum Sammeln des Baumaterials für die Nester notwendig 

sind, möglich.  

Kompensiert werden müssen Quartiere/ Raum für 12 Mehlschwalben-Paare im Ver-

hältnis 1:2, da Kunstnester nicht 1:1 angenommen werden.  

Bei der Einrichtung eines Schwalbenhauses könnte je nach Fledermausart auch der 

Ausgleich für einige dieser Arten integriert werden. 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF -02: Mehlschwalbe 

Anbringen von Kunstnestern vorgezogen an Gebäuden oder Aufstellen von einem 

Schwalbenhaus mit je 24 Kunstnestern im Umfeld des Eingriffsbereich. Schwalbenhäu-

ser sollten möglichst nah an Häusern mit besetzten Nestern stehen. Es sollte möglichst 

nicht Ăisoliertñ und auch nicht zu nah (Abstand > 10 m) an einem Gewªsser stehen.  

Eine genaue Planung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art erfolgt nachfol-

gend. 

Es wird zudem empfohlen am Standort eine ĂSchwalbenpf¿tzenñ = feuchte Pf¿tze o.a. 

Flachgewässer mit offenem Boden (Lehm, Erde oder Schlamm) zu schaffen. Sie sollte 

in einem 200 m Radius um die Kolonie liegen. Die Schwalbenpfütze ist regelmäßig auf 

ihre Funktionalität zu prüfen und ggf. frei zu schneiden, während der Nestbauzeit im 

Mai/Juni ist auf ausreichende Feuchte zu achten und ggf. zu wässern. Eine Kombina-

tion mit dem RRB ist sinnvoll. 
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Ą Das Zugriffsverbot ĂEntnahme, Beschªdigung, Zerstºrung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestªttenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein   

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein  (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 

 

Einzelartbetrachtung: Wachtel 

Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz: 

¶ Mögliche Tötungen bei Vegetationsbeseitigung / Baufeldfreimachung und Baube-

ginn in der Brutperiode und durch vermehrt auftretende Hauskatzen 

¶ Störungen im Bereich der Erheblichkeit 

¶ Entwertung von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

¶ Verlust von Fortpflanzungs-, Nahrungs- und Ruhestätten 

 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

Es sind direkte und indirekte Tötungen möglich, wenn die Arbeiten zur Baufeldfreima-

chung und Umgestaltungsmaßnahmen (Baumfällungen und sonstige Vegetationsbe-

seitigungen) während der Brutperiode stattfinden. 

 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen AV-04 

Maßnahmenbeschreibung: s.o.  

Tötungen durch eine Zunahme von Katzen in dem geplanten Wohngebiet werden nicht 

in relevantem Umfang erwartet, da hier Hauskatzen bereits vorkommen und die Ver-

luste bereits passieren. Tötungen von Vögeln die sich in dem Planungsgebiet neu an-

siedeln, fallen in den Bereich des ortsüblichen Lebensrisikos dieser Arten und lösen 

daher keinen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand aus. 

Ą Das Zugriffsverbot ĂFangen, Tºten, Verletzenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein  (wenn Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden) 

b) Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Vorübergehende Störungen (Lärm, Bewegung, Staubentwicklung etc.) treten verstärkt 

während der Baufeldfreimachung und während der Bauarbeiten auf. Auch der Betrieb 

wird sich künftig in weiten Teilen von der aktuellen Nutzung unterscheiden. Das engere 

Brutrevier der Wachtel liegt in der Ruderalflur mit Ginster nordwestlich der Bestands-

gebäude. Die Art profitiert von dem aktuell stillgelegten Charakter des Geländes mit 

wenig Störung und seiner Randlage mit Ausweichmöglichkeit in ungestörte Bereiche. 

Es kommt zu einem Verlust der Lebensstätte. Eine Kompensation ist vorgezogen er-

forderlich (s. Nr. c). 

Ą Das Zugriffsverbot ĂStºrungò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein: 

 ja  nein (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 
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c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG) 

Durch die Überplanung des Lebensraumes kommt es zu einem Verlust. Geeignete hö-

here und ungestörte Kraut- und Grasvegetation wird es nach Umsetzung der Planung 

nicht mehr geben und auch das Nahrungsangebot wird geringer. Die Art profitiert von 

jungen Naturschutzbrachen (zum Beispiel in Fortkrug/RZ) und von nach ökologischen 

Gesichtspunkten bewirtschafteten Flächen (Langenlehsten/RZ, NEUMANN & 

DIERKING 2019). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Wachtel CEF-03: 

Externe Herstellung eines Wachtellebensraumes für ein Brutpaar. Raumanspruch der 

Art für ein Brutpaar: ca. 1 ha. Geeignete Gestaltung und Bewirtschaftung s. Anlage 2 

Ą Das Zugriffsverbot ĂEntnahme, Beschªdigung, Zerstºrung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestªttenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein   

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich?  

 ja  nein  (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 

4 Artenschutzrechtlicher Handlungsbedarf 

Der artenschutzrechtliche Handlungsbedarf wird in den nachfolgenden Kapiteln zusammengefasst dar-

gestellt. 

4.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men 

Um artenschutzrechtliche Betroffenheiten (Tötungen, Verletzungen, Störungen und Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) durch das Vorhaben zu vermeiden, werden Maß-

nahmen erforderlich. Betroffen sind Fledermäuse und Brutvögel sowie Amphibien. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Laubfrosch und Kammmolch AV-01 

Im RRB werden Unterhaltungsmaßnahmen nur nach vorheriger Überprüfung des Ge-

wässers auf Vorkommen von Amphibien durchgeführt. Erfolgt ein Nachweis der Art, 

wird außerhalb der Laichzeit gearbeitet. Bei Gehölzrückschnitt ist dieses nur im Zeit-

raum 1.10. bis Ende Februar zulässig, damit nicht Tiere im Gehölz getötet werden. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Fledermäuse AV-02 

Bauzeitenregelung Fledermäuse: 

Gebäudeabriss oder Sanierung ist nur zulässig, wenn sich keine Fledermäuse darin 

aufhalten. Da auch Winterquartiere möglich sind, ist ein Abbruch der Gebäude im Win-

ter (Ende November bis Ende Februar) unzulässig bzw. nur mit umfangreicher biologi-

scher Baubegleitung möglich.  

Günstig ist der Abriss nach der Winterruhe ab März. Da bisher keine Wochenstuben 

festgestellt wurden, ist viel Aktivität im Spätsommer zur Balzzeit zu erwarten, zu der 

Zeit sollten Quartiere dann bereits unbrauchbar gemacht ï und ersetzt worden sein, 



BBS-Umwelt GmbH, Kiel Biologen und Umweltplaner 

 

 

BBS-Umwelt  GmbH                                                                                                                                       Seite 60 

 

s.u.  

Es ist notwendig vor Abbruchbeginn die Dachüberstände und die Dachböden sowie 

Wandverkleidungen auf sich dort aufhaltende Fledermäuse zu kontrollieren, die Tiere 

durch Fachpersonal bergen zu lassen und den Abbruch abschnittsweise mit baubiolo-

gischer Begleitung durchzuführen, um Verbote gem. Bundesnaturschutzgesetz §44 zu 

vermeiden. 

Eine biologische Begleitung zur Ausführungsplanung der Abrissarbeiten ist erforder-

lich, damit die zeitlichen Bauabschnitte und Fledermausanforderungen bzw. Maßnah-

men der biol. Baubegleitung aufeinander abgestimmt werden können. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme Fledermäuse AV-03 

Fledermausfreundliches Lichtkonzept: 

Die Helligkeit aller neuen Beleuchtungen im Bereich des Geltungsbereichs wird durch 

die Anpassung an die menschlichen Aktivitäten auf einem minimal notwendigen Niveau 

gehalten. Die Beleuchtung wird durch Bewegungsmelder o.ä. so gesteuert, dass i.d.R. 

öffentliche Beleuchtung nicht angeschaltet ist, sich aber bei Bedarf einschaltet. 

Es werden voll abgeschirmte Leuchtkörper installiert und baulich so gestaltet, dass eine 

Lichtabstrahlung ausschließlich nach unten stattfindet.  

Als Leuchtmittel werden LEDs mit einem Spektralbereich zwischen ca. 570 und 630 

nm und einer Licht-Farbtemperatur von 2400 bis maximal 3000 Kelvin verwendet.  

 

Abb. 26: Beispiel für eine gute Lichtabstrahlung und Reduktion der Leuchtdauer 

(StMUV 2020). 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04 

Bauzeitenregelung Brutvögel: 

Tötungen von Vögeln werden vermieden, indem sämtliche Eingriffe (Arbeiten zur Bau-

feldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden, Baumfällungen und sonstige 

Vegetationsbeseitigungen etc.) außerhalb der Brutperiode, also zwischen dem 01. Ok-

tober und dem 28./29. Februar, stattfinden und die Errichtung von Neubauten rechtzei-

tig vor der Brutperiode einsetzen, also vor dem 1. März, damit sich Brutvögel innerhalb 

des definierten Wirkraums an die Störeinflüsse anpassen können. 

Alternativ können Vegetationsbeseitigungen, Rodungen etc. nach der Hauptbrutperi-

ode (ab ca. 01. September), nach einem durch eine ökologische Baubegleitung er-

brachten Negativnachweis beginnen. Würden brütende Vögel festgestellt, wäre der 

Brutzeitraum abzuwarten. 
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Vermeidung von Vogelschlag an Fensterfronten: 

Große Glasfenster sind, wenn vorgesehen, durch eine systematische Vogelschutzmar-

kierung oder durch die Verwendung nicht transparenten Glases vogelsicher zu gestal-

ten.  

 

4.1.1 Artenschutzrechtlicher Ausgleich  

Ein Artenschutzrechtliches Ausgleichserfordernis ergibt sich durch das geplante Vorhaben für 

Fledermäuse und Brutvögel. Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen dienen auch der 

ĂSicherung der ºkologischen Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen 

Zusammenhangñ. Im Unterschied zu den CEFīMaÇnahmen, m¿ssen sie jedoch nicht zwin-

gend zum Zeitpunkt des Eingriffs funktionsfähig sein, weil kein gravierender Habitatengpass 

für die betroffenen Arten durch das Vorhaben zu befürchten ist (LBV/AfPE 2016). 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme Gehölzvögel AA-01) 

Lebensraumkompensation: 

Wiederherstellung von Gehölzen für Verluste im FFH-Gebiet im Südosten gem. Abb. 

7. Vorzusehen ist hier eine Fläche von 10 %, betroffen gem. Abb. 7 ca. 2.500 m², Kom-

pensation 250 m². 

 

Abb. 27: Bereich mit erhöhter Katzenbejagung ca. 2.500 m²  

Ą Das Zugriffsverbot ĂFangen, Tºten, Verletzenò tritt (ggf. trotz MaÇnahmen) ein:  

 ja  nein  (wenn Maßnahmen umgesetzt werden) 

 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme Gehölzvögel AA-02 

Lebensraumkompensation: 

Wiederherstellung von Gehölzen für Verluste im FFH-Gebiet im Südosten, im Norden 

in größeren Gärten und an der Plöner Straße gem. Abb. 7. Vorzusehen ist hier eine 

Fläche von 10 %, betroffen gem. Abb. 7 ca. 14.000 m², Kompensation 1.400 m². 
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Abb. 28: Bereich mit erhöhter Störung ca. 14.000 m²  

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-03 (Gehölzvögel) 

Kompensation der Gehölzverluste im Umfang 1:1 für 2.500 m² Gehölze im Gebiet.  

 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-04 (Gehölzvögel in Höhlen/Nischen) 

Künstliche Nisthilfen: 

An Neubauten und renovierten Altbauten sowie Gehölzen im Umfeld: 

- 6 Nistkästen für Höhlenbrüter (Klein-Meisen) 
- 3 Nistkästen für Höhlenbrüter (Groß-Meisen) 
- 6 Nistkästen für Nischenbrüter (hochovales Einflugloch für Haussperlinge, Rotkehl-
chen, Zaunkönig, Bachstelze, Hausrotschwanz etc.) 

 

Abb. 29: Bereich mit Gehölzverlusten ca. 2.500 m²  

Umfang der Gehölzkompensation: 4.150 m² 

Sofern im Geltungsbereich Gehölze gepflanzt werden und ausreichend ungestört blei-

ben, ist eine Anrechnung möglich (s.a. Abb. 3). 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-05 (Gebäudebrüter)  

Künstliche Nisthilfen: 

An Neubauten und renovierten Altbauten sowie Gehölzen im Umfeld: 

- 4 Nistkästen für Höhlenbrüter (Klein-Meisen) 
- 3 Nistkästen für Höhlenbrüter (Groß-Meisen) 
- 3 Nistkästen für Nischenbrüter (hochovales Einflugloch für Haussperlinge, Rotkehl-
chen, Zaunkönig, Bachstelze, Hausrotschwanz etc.) 
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4.1.2 CEF-Maßnahmen (=Vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung der ökolo-

gischen Funktion)  

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich Vorgezogene Ausgleichserfordernisse: 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme Fledermäuse CEF-01 

Lebensraumkompensation: 

Quartiere in Verbindung mit Nahrungsfläche 

Der Ersatz von Quartieren kann durch eine Abstimmung von Abriss/Sanierung an Alt-

gebäuden (Sanierung mit Erhalt von Quartieren) und/oder Anbringung von Quartieren 

an Neugebäude erfolgen, wenn neue Gebäude vor Verlust der Quartiere an Altgebäu-

den zur Verfügung stehen. Sofern dies nicht der Fall ist, kann ein aufgeständertes ei-

genständiges Ersatzquartier z.B. im Bereich der südöstlichen Grünfläche aufgestellt 

werden (s. Anlage 1). Das Vorgehen ist in einer biol. Begleitung der Ausführungspla-

nung abzustimmen. 

Flugwege im Gebiet 

Von Bedeutung für die Wasserfledermaus ist ein Flugweg von Ost nach West, der 

überbaut wird. Die Vernetzung von Quartieren (im Osten) zu Nahrungsflächen im Wes-

ten wird unterbunden. Eine Kompensation wird durch einen südlichen Dunkelkorridor 

mit einer Gehölzstruktur, die als Leitlinie für die Flugachse dienen kann in Verbindung 

mit der Lichtplanung vorgesehen. 

Nahrungsfläche in Verbindung mit Quartieren 

Wiederherstellung eines arten- und strukturreichen Lebensraums aus Gehölzen, Bra-

chen und Grünflächen mit hohem Insektenaufkommen als Nahrungsraum für Fleder-

mäuse. Die Größe wird im Verhältnis zum Eingriffsraum mit 1:1 angesetzt, derzeit ver-

siegelte Flächen müssen nicht ersetzt werden. Als Flächen im Gebiet kommen sowohl 

die Grünflächen (RRB, wenn naturnah, Streuobstwiese) als auch Dachbegrünung in 

Frage, sofern diese eine blütenreiche Vegetation aufweisen werden. Sofern ein Verlust 

verbleibt, ist dieser extern auszugleichen. 

Abb. 20 zeigt die Lage und Betroffenheiten der Fledermäuse 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme Mehlschwalbe CEF -02 

Anbringen von Kunstnestern vorgezogen an Gebäuden oder Aufstellen von einem 

Schwalbenhaus mit je 24 Kunstnestern im Umfeld des Eingriffsbereich. Schwalbenhäu-

ser sollten möglichst nah an Häusern mit besetzten Nestern stehen. Es sollte möglichst 

nicht Ăisoliertñ und auch nicht zu nah (Abstand > 10 m) an einem Gewªsser stehen.  

Eine genaue Planung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art erfolgt nachfol-

gend. 

Es wird zudem empfohlen am Standort eine ĂSchwalbenpf¿tzenñ = feuchte Pfütze o.a. 

Flachgewässer mit offenem Boden (Lehm, Erde oder Schlamm) zu schaffen. Sie sollte 

in einem 200 m Radius um die Kolonie liegen. Die Schwalbenpfütze ist regelmäßig auf 

ihre Funktionalität zu prüfen und ggf. frei zu schneiden, während der Nestbauzeit im 

Mai/Juni ist auf ausreichende Feuchte zu achten und ggf. zu wässern. Eine Kombina-

tion mit dem RRB ist sinnvoll. 

Mögliche Bauweisen sind in Anlage 1 dargestellt. 
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Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Wachtel CEF-03: 

Externe Herstellung eines Wachtellebensraumes für ein Brutpaar. Raumanspruch der 

Art für ein Brutpaar: ca. 1 ha. Geeignete Gestaltung und Bewirtschaftung s. Anlage 2. 

Der Ausgleich erfolgt über eine externe Ausgleichsfläche multifunktional über das 

Schutzgut Boden. 

4.1.3 FCS-Maßnahmen (=Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustan-

des)  

Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes sind nicht erforderlich. 

 

4.1.4 Artenschutzrechtliches Ausnahmeerfordernis  

Ein Artenschutzrechtliches Ausnahmeerfordernis wird nicht erforderlich. 

 

4.1.5 Weitere National oder nicht geschützte Arten( -gruppen)  

in der Eingriffsregelung  

Der Geltungsbereich (=Flächeninanspruchnahme) weist für national oder nicht geschützte Ar-

ten(-gruppen) eine überwiegend mittlere Bedeutung auf. Für die betroffenen Arten der Amphi-

bien, Reptilien, Weinbergschnecke und Insekten ist v.a. im Rahmen der Bauphase das Töten 

von Tieren und Lebensraumverlust zu erwarten. Durch die Neugestaltung von Außenanlagen 

ist eine gleichwertige, wenig genutzte Grünfläche nicht zu erwarten. Im Südosten kann bei 

naturnaher Gestaltung und Pflege die Fläche mit Rückhaltung von Oberflächenwasser auch 

eine Funktion als Lebensraum für die im Bestand erläuterten Arten erhalten. Hierzu liegen 

derzeit keine Angaben vor. Die Fläche wird daher nicht weiter berücksichtigt. 

Der allgemeine Ausgleich für das Vorhaben beträgt ca. 6.500 m² im Gebiet (Knick, Obstwiese) 

und ca. 3,1 ha extern. Artenschutzrechtlicher Bedarf an Kompensation von ca. 0,4 ha Gehölz-

ausgleich sowie 0,5 bis 1 ha Ausgleich für die Wachtel wären, zumindest bei guter Planung, 

mit der Kompensation für die Eingriffsregelung kombinierbar, so dass auch die national ge-

schützten Arten hier eine ausreichende Kompensation erhalten. 

5 Zusammenfassung 

Durch den B-Plan der Gemeinde Malente Nr. 101 kommt es zu einer artenschutzrechtlichen 

Betroffenheit von Fledermäusen, Amphibien und Brutvögeln. 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände müssen durch die Umsetzung von Vermeidungs-

maßnahmen in Form von Beleuchtungskonzept für Fledermäuse, Bauzeitenregelungen und 

ggf. Negativnachweisen für Arten vermieden werden.  

Ein artenschutzrechtliches Ausgleichserfordernis ergibt sich durch die Umsetzung des Vorha-

bens für Fledermäuse und Brutvögel.  

Vorgezogener Ausgleich ist für Fledermäuse, Mehlschwalbe und Wachtel erforderlich. 
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Eine Kombination des Ausgleichs für den Artenschutz mit den Erfordernissen der Eingriffsre-

gelung ist vermutlich möglich. 

Bei Umsetzung der Maßnahmen zum Artenschutz wird eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG 

nicht erforderlich, Verbotstatbestände werden vermieden. 
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Anlage 1 

Bauweisen für Mehlschwalben und Fledermauskompensation 

  

https://www.strausberg-live.de/artikel-detail.php?id=76551 

Vermutlich sommer/winter geeignet,                nur Sommerquartiere 

 

Gebäude und Bäume, sofern verfügbar 

https://www.strausberg-live.de/artikel-detail.php?id=76551

